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Bekanntmachung über die Änderung 
der Geschäftsordnung des Landtags von 

Baden-Württemberg 

Vom 26. April 1989 

Der Landtag hat am 26. April 1989 die Geschäfts
ordnung des Landtags von Baden-Württemberg in 
der Fassung vom 19. April 1972 (GBl. S. 213), zuletzt 
geändert durch Beschluß vom 12. Juni 1985 (GBI. 
S. 207), mit folgenden Änderungen beschlossen: 

1. In § 4 Abs. 1 Satz 2 wird die Zahl ,,16" durch die 
Zahl" 17" ersetzt. 

2. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort "acht" durch das 
Wort "sechs" ersetzt. 

b) Absatz 5 wird gestrichen. 

3. Es wird folgender neuer § 17 a eingefügt: 

,,§ 17 a - Feststellung des Stärkeverhältnisses der 
Fraktionen 

(1) Bei der Besetzung des Präsidiums, der Aus
schüsse sowie bei der Wahl der Ausschußvorsit
zenden und ihrer Stellvertreter ist für die Feststel
lung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen das 
Höchstzahlverfahren nach d'Hondt zugrunde zu 
legen. 

(2) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes be
stimmt oder unter den Fraktionen vereinbart ist, 
werden bei der Besetzung sonstiger Gremien des 
Landtags sowie außerparlamentarischer Gremien 
die Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl beteiligt. 
Dabei ist das Höchstzahlverfahren nach d'Hondt 
zugrunde zu legen. Das Ergebnis einer entspre
chenden Wahl ist unter Beachtung dieses Vertei
lungsschlüsseis festzustellen.". 

4. In § 19 b Abs. 1 Satz 1 wird das Wort "sechzehn" 
durch die Zahl ,,17" ersetzt. 

5. Es wird folgender neuer § 50 e eingefügt: 

,,§ 50 e - Redaktionskommission 

Der Landtag bildet eine Redaktionskommission, 
die in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Aus
schuß und der Landtagsverwaltung alle von ihm 
beschlossenen Gesetze vor der Ausfertigung in 
sprachlicher und systematischer Hinsicht über
prüft. Sie kann formelle Mängel selbst beheben. 
Darüber hinausgehende Änderungen können nur 
vom Landtag selbst auf Grund eines entsprechen
den Kommissionsantrags vorgenommen werden. 
Die Kommission besteht aus drei vom Landtag 
bestimmten Mitgliedern." 

6. § 60 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Die Aktuelle Debatte dauert 45 Minuten, 
wobei die Redezeit der Mitglieder der Regierung 
und ihrer Beauftragten nicht mitgerechnet wird. 
Der Landtag kann eine Dauer von bis zu 90 Mi
nuten beschließen, sofern in der Sitzung nicht 
zwei Aktuelle Debatten stattfinden; Satz 1 Halb
satz 2 gilt entsprechend. Die Gesamtdauer der 
Aussprache soll im Regelfall eine Stunde nicht 
überschreiten; bei verlängerter Debattenzeit 
(Satz 2) soll die entsprechende Gesamtdauer der 
Aussprache von bis zu zwei Stunden nicht über
schritten werden. 

(2) Die Aussprache kann durch Erklärungen der 
Fraktionen eingeleitet werden, für welche jede 
Fraktion für ihren jeweiligen Sprecher in der Re
gel eine Redezeit von bis zu fünf Minuten und bei 
einer Dauer der Aktuellen Debatte von mehr als 
45 Minuten eine Redezeit von bis zu fünfzehn Mi
nuten erhalten kann. Im übrigen beträgt die Re
dezeit fünf Minuten. Auch die Mitglieder der Re
gierung und ihre Beauftragten sollen sich an diese 
Redezeiten halten.". 
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7. § 78 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Kommt ein Einvernehmen im Präsidium nicht 
zustande, so gilt für die Aufstellung der Tagesord
nung durch das Präsidium die nachstehende Rei
henfolge: Erste Aktuelle Debatte, Dringliche An
träge nach § 57 Abs.2, Gesetzentwürfe, Frak
tionsanträge (einschließlich sonstiger Dringlicher 
Anträge), Große Anfragen, zweite Aktuelle De
batte, sonstige Anträge und Vorlagen, Kleine An
fragen.". 

8. § 97 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

,,(7) Ein Änderungsantrag zu einem Änderungs
antrag ist zulässig, soweit er im einzelnen eine 
Veränderung von dessen Wortlaut anstrebt und 
nicht lediglich das Begehren eines im gleichen 
Sachzusammenhang bereits gestellten Antrags 
wiederholt." . 

Gleichzeitig hat der Landtag den Präsidenten er-
. mächtigt, im Wortlaut der Geschäftsordnung die 
sich aus der Streichung des § 17 Abs. 5 ergebenden 
redaktionellen Änderungen vorzunehmen und die 
Geschäftsordnung mit neuem Datum bekanntzuma
chen. 

STUTTGART, den 26. April 1989 

Der Präsident des Landtags von Baden-Württemberg 

SCHNEIDER 

Bekanntmachung der Neufassung 
der Geschäftsordnung des Landtags von 

Baden-Württemberg 

Vom 1. Juni 1989 

Auf Grund des Beschlusses des Landtags vom 26. April 
1989 wird die Geschäftsordnung des Landtags von Ba
den-Württemberg nachstehend in der nunmehr gelten
den Fassung neu bekanntgemacht. 

STUTTGART, den 1. Juni 1989 

Der Präsident des Landtags von Baden-Württemberg 

SCHNEIDER 

Geschäftsordnung 
des Landtags von Baden-Württemberg 

in der Fassung vom 1. Juni 1989 

Inhaltsübersicht 
I. Einberufung und Konstituierung 

§ I Einberufung 
§ 2 Erste Sitzung 
§ 3 Leitung der ersten Sitzung 
§ 4 Wahl des Präsidiums und der Schriftführer 
§ 5 Amtszeit des Präsidiums 

11. Mitgliedschaft 
§ 6 Wahlprüfung 
§ 7 Ersetzung ausscheidender Mitglieder 
§ 8 Abgeordnetenausweis 
§ 8 a Offenlegung beruflicher Verhältnisse 

111. Führung der Geschäfte 
§ 9 Aufgaben des Präsidenten 
§ 10 Verkehr mit der Regierung und dem 

Rechnungshof 
§ 11 Vertretung des Präsidenten 
§ 12 Schriftführer 
§ 13 Aufgaben des Präsidiums 
§ 14 Sitzungen des Präsidiums 
§ 15 gestrichen 
§ 16 gestrichen 

IV. Fraktionen 
§ 17 Bildung der Fraktionen 
§ 17 a Feststellung des Stärkeverhältnisses der 

Fraktionen 

V. Ausschüsse 
§ 18 Bestellung 
§ 19 Zahl der Ausschußmitglieder 
§ 19 a Ständiger Ausschuß nach Artikel 36 der 

Verfassung 
§ 19 b Ausschuß nach Artikel 62 der 

Verfassung (Notparlament) 
§ 20 Geschäftsordnung 
§ 21 Konstituierung der Ausschüsse 
§ 22 Einberufung, Leitung und Bekanntgabe 

von Ausschußsitzungen 
§ 23 Feststellung der Anwesenheit 
§ 24 Beschlußfassung 
§ 25 Niederschriften 
§ 26 Grenzen der Tätigkeit 
§ 26 a Behandlung geheimzuhaltender 

Prüfungs bemerkungen 
§ 27 Berichterstatter 
§ 28 Geschäftliche Behandlung 
§ 29 Teilnahme mit beratender Stimme 
§ 30 Zuziehung von Sachverständigen 
§ 31 Teilnahme von Ministern 
§ 31 a Teilnahme von Mitgliedern des 

Rechnungshofs und des Landes
beauftragten für den Datenschutz 

§ 32 Nichtöffentlichkeit der 
Ausschußberatungen 

VI. Untersuchungsausschüsse 
§ 33 Einsetzungsantrag 
§ 34 gestrichen 
§ 35 gestrichen 

VII. Landtag und Regierung 
§ 36 Auskunft und Akteneinsicht 
§ 37 Unterrichtung über die Erledigung der 

Landtagsbeschlüsse 
§ 38 Herbeirufung von Ministern 

VIII. Unterrichtung der Abgeordneten 
§ 39 Arbeitsunterlagen 
§ 40 Akteneinsicht und Aktenbenützung 
§ 41 Informationsdienst 

IX. Vorlagen 
§ 42 Beratungsverfahren 
§ 43 Erste Beratung 
§ 44 Verweisung an einen Ausschuß 
§ 45 Zweite Beratung 
§ 46 Zusammenstellung der Beschlüsse 
§ 47 Dritte Beratung 
§ 47 a Vereinfachtes Verfahren für 

Nach tragshaushaltsgesetze 

Nr.12 



Nr.12 

§ 48 Verweisung an einen Ausschuß 
§ 49 Schlußabstimmung 
§ 49 a Entschließungen zu Gesetzentwürfen 
§ 50 Änderung der Fristen 
§ 50a Anhörung zu Gesetzentwürfen 
§ 50b Verfahren nach Artikel 82 Abs. 2 der 

Verfassung 
§ 50c Gesetzgebungsverfahren des Landtags 

im Notstand 
§ 50d Volksbegehren 
§ 50e Redaktionskommission 
§ 51 Unerledigte Gegenstände 

X. Anträge von Abgeordneten 
§ 52 Form der Anträge 
§ 53 Gesetzentwürfe 
§ 54 Selbständige Anträge, die keinen 

Gesetzentwurf enthalten 
§ 55 Mißtrauensanträge 
§ 56 Antrag auf Entlassung eines Ministers 
§ 57 Dringliche Anträge 

XI. Anfragen und Aktuelle Debatte 
§ 58 Fragestunde 
§ 59 Aktuelle Debatte 
§ 60 Dauer und Redezeit 
§ 61 Kleine Anfragen 
§ 62 Einbringung von Großen Anfragen 
§ 63 Behandlung von Großen Anfragen 
§ 63 a Besprechung Großer Anfragen in 

Ausschüssen 
§ 64 Anträge zu Großen Anfragen 

XII. Petitionen 
§ 65 Petitionsausschuß nach Artikel35a der 

Verfassung 
§ 66 Petitionen von zwangsweise 

untergebrachten Personen 
§ 67 Verfahren im Landtag und im 

Petitionsausschuß 
§ 68 Entscheidung und Benachrichtigung 
§ 69 Mündlicher Bericht des 

Petitionsausschusses 
§ 70 Regelung für andere Ausschüsse 

XIII. Sitzungsordnung 
§ 71 Allgemeines 
§ 72 Zutritt zum Sitzungssaal 
§ 73 Teilnahme an den Arbeiten des Landtags 
§ 74 Teilnahme an den Sitzungen des 

Landtags 
§ 75 Urlaub 
§ 76 Anwesenheitsliste 
§ 77 Verfahren 
§ 78 Tagesordnung 
§ 79 Schluß der Sitzung 
§ 80 Beschlußfähigkeit 
§ 81 Eröffnung der Beratung 
§ 82 Wortmeldungen, Worterteilung und 

Reihenfolge der Redner 
§ 83 Reden und Berichte 
§ 83 a Rededauer 
§ 84 Bemerkungen zur Geschäftsordnung 
§ 85 Schluß der Beratung 
§ 86 Wiedereröffnung der Beratung 
§ 87 Übergang zur Tagesordnung 
§ 88 Persönliche Erklärungen 
§ 89 Sachliche Richtigstellung 
§ 90 Verweisung zur Sache 
§ 91 Ordnungsruf, Wortentziehung 

GBl.1989 

§ 92 Ausschluß von der Sitzung 
§ 93 Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen 
§ 94 Unterbrechung der Sitzung 
§ 95 Weitere Ordnungsmaßnahmen 

XIV. Abstimmung 
§ 96 Fragestellung 
§ 97 Abstimmungsregeln 
§ 97a Wahlen 
§ 98 Bestimmung von Behördensitzen 
§ 99 Namentliche Abstimmung 
§ 100 Erklärungen zur Abstimmung 

XV. Sitzungsberichte und Drucksachen 
§ 10 I Sitzungsbericht 
§ 102 Überprüfung der Niederschrift 
§ 103 Drucklegung 

XVI. Geschäftsordnungsfragen 
§ 104 Auslegung der Geschäftsordnung 
§ 105 Abweichungen von der 

Geschäftsordnung 
§ 106 Rechte des für die Geschäftsordnung 

zuständigen Ausschusses 
§ 107 Änderung der Geschäftsordnung 

XVII. Schlußbestimmung 
§ 108 Inkrafttreten 

Anlage I: Offenlegungsregeln 
Anlage 2: Richtlinien für die Fragestunde 

I. Einberufung und Konstituierung 
§ I 
Einberufung 

251 

Der neugewählte Landtag wird auf Grund des Arti
kels 30 Abs. 3 der Verfassung einberufen. 
§2 
Erste Sitzung 
(I) Die vom Landeswahlleiter als gewählt festgestell
ten und durch eine Wahlurkunde ausgewiesenen Ab
geordneten treten auf Einladung des Alterspräsiden
ten spätestens am 16. Tage nach Beginn der Wahlpe
riode zur ersten Sitzung zusammen. 
(2) Das älteste Mitglied (Alterspräsident) wird von 
dem Präsidenten des vorhergegangenen Landtags 
festgestellt. 
(3) Mit dem Beginn der Sitzung gilt die Amtszeit des 
Präsidenten des vorhergegangenen Landtags als be
endet. 
§3 
LeitUlig der ersten Sitzung 
(1) Die erste Sitzung wird von dem Alterspräsiden
ten eröffnet und geleitet. Er führt die Geschäfte bis 
zur Übernahme des Amts durch den neugewählten 
Präsidenten. 
(2) Die Geschäfte werden, solange der Landtag 
nichts anderes beschließt, nach den Bestimmungen 
der Geschäftsordnung des vorangegangenen Land
tags geführt. 
(3) Der Alterspräsident beruft zwei Abgeordnete zu 
vorläufigen Schriftführern. 
(4) Der Landtag ist beschlußfähig, wenn mehr als die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Die Beschluß
fähigkeit wird durch Namensaufruf festgestellt. 
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§4 
Wahl des Präsidiums und der Schriftführer 
(1) Ist die Beschlußfähigkeit festgestellt, so wählt der 
Landtag aus seiner Mitte das Präsidium. Das Präsi
dium besteht aus 17 Abgeordneten, die sich auf alle 
Fraktionen nach ihrem Zahlenverhältnis verteilen. 
Der Präsident und die stellvertretenden Präsidenten 
gehören dem Präsidium von Amts wegen an. 
(2) Der Präsident wird in geheimer Wahl gewählt. 
Vorschläge für die Wahl werden aus der Mitte des 
Hauses gemacht; ihre Zahl ist nicht beschränkt. 
(3) Der Alterspräsident beruft fünf Mitglieder, die 
von den Abgeordneten die Stimmzettel entgegenneh
men und das Wahlergebnis feststellen. 
(4) Als Präsident ist gewählt, wer mehr als die Hälfte 
der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. 
Nicht beschriebene Stimmzettel werden bei Feststel
lung der Beschlußfähigkeit, dagegen nicht bei Fest
stellung des Wahlergebnisses mitgezählt. Hat kein 
Vorgeschlagener mehr als die Hälfte der abgegebe
nen gültigen Stimmen erhalten, so kommen die bei
den Abgeordneten mit den höchsten Stimmenzahlen 
in die engere WahL Ergibt sich bei dieser Wahl Stim
mengleichheit, so entscheidet das Los, das der Al
terspräsident zieht. 
(5) Erklärt sich der Gewählte auf die Anfrage des Al
terspräsidenten zur Annahme des Präsidentenamtes 
bereit, so geht die Führung der Geschäfte sofort auf 
ihn über, lehnt er ab, so wird die Wahl wiederholt. 
(6) Die stellvertretenden Präsidenten werden in ge
trennten Wahlgängen nach demselben Verfahren 
wie der Präsident gewählt. 
(7) Die weiteren Mitglieder des Präsidiums werden 
nach den Vorschlägen der Fraktionen gewählt. Der 
Landtag wählt ferner für die Mitglieder des Präsidi
ums nach den Vorschlägen der Fraktionen entspre
chend deren Zahlenverhältnis eine gleiche Zahl von 
Stellvertretern. 
(8) Der Landtag wählt nach den Vorschlägen der 
Fraktionen entsprechend deren Zahlenverhältnis 15 
Schriftführer. 

§5 
Amtszeit des Präsidiums 
Die Amtszeit des Präsidiums dauert bis zum Zusam
mentritt eines neu gewählten Landtags. Scheidet ein 
Mitglied vorzeitig aus, so wird nach den Bestimmun
gen des § 4 ein Nachfolger gewählt. 

11. Mitgliedschaft 

§6 
Wahlprüfung 
(1) Die Entscheidungen des Landtags in Wahlprü
fungssachen ergehen auf Vorschlag eines Wahlprü
fungsausschusses. 
(2) Wird die Entscheidung des Landtags angefoch
ten, so übergibt der Präsident die Akten dem Staats
gerichtshof. 

§7 
Ersetzung ausscheidender Mitglieder 
(I) Stellt der Staatsgerichtshof fest, daß die Wahl ei
nes Abgeordneten ungültig ist oder daß ein Abge
ordneter seinen Sitz im Landtag verloren hat oder 
erlischt das Mandat eines Abgeordneten, so veran
laßt der Präsident die Feststellung der zur Nachfolge 
berufenen Person. 
(2) Ein Verzicht auf die Mitgliedschaft kann nur von 
einem Abgeordneten selbst schriftlich gegenüber 
dem Präsidenten erklärt werden. Über den Eingang 
der Verzichterklärung hat der Präsident ein Proto
koll aufzunehmen. 
§8 
Abgeordnetenausweis 
Die Abgeordneten erhalten einen vom Präsidenten 
ausgestellten Ausweis, der für die Dauer der Mit
gliedschaft gilt. 

§ 8a 
Offenlegung beruflicher Verhältnisse 
Die als Anlage 1 beigefügten Regeln über die Offen
legung der beruflichen Verhältnisse der Abgeordne
ten sind Bestandteil dieser Geschäftsordnung. 

III. Führung der Geschäfte 

§9 
Aufgaben des Präsidenten 
(1) Der Präsident vertritt den Landtag und führt sei
ne Geschäfte. 
(2) Der Präsident beruft die Sitzungen des Landtags 
ein und leitet sie. Er wahrt die Würde und die Rech
te des Landtags, fördert seine Arbeiten und hält die 
Ordnung aufrecht. In den Räumen des Landtags übt 
er das Hausrecht und die Polizeigewalt aus. 
(3) Der Präsident hat in allen Ausschüssen beratende 
Stimme. 
(4) Der Präsident ernennt die Beamten, Angestellten 
und Hilfskräfte des Landtags nach den Gesetzen 
und den allgemeinen Verwaltungsvorschriften. Die 
Landtagsverwaltung untersteht seiner Leitung. Von 
ihm oder seinem Beauftragten werden alle erforder
lichen Verträge abgeschlossen. Im Rahmen des 
Haushaltsplans weist der Präsident die Einnahmen 
und Ausgaben an. 

§ 10 
Verkehr mit der Regierung 
(I) Der dienstliche Verkehr des Landtags mit der Re
gierung, dem Rechnungshof und dem Landesbeauf
tragten für den Datenschutz obliegt dem Präsiden
ten. 
(2) Das Ergebnis der Wahl des Präsidiums, Ände
rungen in der Zusammensetzung des Landtags, Be
schlüsse zu Regierungsvorlagen und sonstige Be
schlüsse, die eine Stellungnahme der Regierung er
fordern, werden ihr vom Präsidenten mitgeteilt. 
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§ll 
Vertretung des Präsidenten 

(I) Ist der Präsident verhindert, so vertritt ihn der 
stellvertretende Präsident. Sind mehrere Stellvertre
ter gewählt, so vertreten diese den Präsidenten in der 
Reihenfolge ihrer Wahl nach § 4 der Geschäftsord
nung. Der Stellvertreter übernimmt die Aufgaben 
des Präsidenten in vollem Umfang. 

(2) Bei vorübergehender Vertretung des Präsidenten 
während einer Sitzung beschränkt sich die Aufgabe 
des Stellvertreters auf die Leitung der Verhandlun
gen. Diese Aufgabe geht, falls der Präsident und sei
ne Stellvertreter verhindert sind, auf den anwesen
den ältesten Abgeordneten über. 

§ 12 
Schriftführer 

(I) In den Sitzungen des Landtags bilden der amtie
rende Präsident und zwei Schriftführer den Sitzungs
vorstand. Die Schriftführer unterstützen den Präsi
denten bei der Leitung der Verhandlungen. Sie füh
ren insbesondere die Rednerliste und nehmen den 
Namensaufruf vor. 

(2) Sind die Schriftführer zu einer Sitzung nicht in 
ausreichender Zahl erschienen, so wird ihr Dienst, 
soweit erforderlich, von Abgeordneten versehen, die 
der Präsident zu Stellvertretern beruft. 

§ 13 

Aufgaben des Präsidiums 

(I) Das Präsidium unterstützt den Präsidenten bei 
der Führung der parlamentarischen Geschäfte und 
bei der Verwaltung. Der Arbeitsplan des Landtags 
wird vom Präsidium festgestellt. In parlamentari
schen Angelegenheiten entscheidet das Präsidium 
grundsätzlich in der Form der Verständigung. 

(2) Das Präsidium stellt die Voranschläge für den 
Haushaltsplan des Landtags fest. 

§ 14 
Sit~ungen des Präsidiums 

(I) Der Präsident beruft die Sitzungen des Präsidi
ums ein. Er setzt die Tagesordnung fest und leitet die 
Verhandlungen. 

(2) Das Präsidium muß einberufen werden, wenn 
mindestens drei seiner Mitglieder es verlangen. Das 
Präsidium kann beraten, wenn die Hälfte seiner Mit
glieder anwesend ist. 

(3) Der Direktor beim Landtag nimmt an den Sit
zungen des Präsidiums teil. Er fertigt eine Nieder
schrift, die der Präsident unterzeichnet. 

§ 15 
gestrichen 

§ 16 
gestrichen 

IV. Fraktionen 
§ 17 
Bildung der Fraktionen 
(I) Fraktionen sind Vereinigungen von mindestens 
sechs Abgeordneten, die der gleichen Partei angehö
ren. 
(2) Abgeordnete, die keiner Fraktion angehören, 
können sich einer Fraktion als ständige Gäste an
schließen. Diese Gäste zählen bei der Feststellung 
der Zahl der Mitglieder einer Fraktion mit. 
(3) Die Bezeichnung einer Fraktion, der Name ihres 
Vorsitzenden sowie die Namen ihrer Mitglieder'und 
ständigen Gäste werden dem Präsidenten schriftlich 
mitgeteilt. 
(4) Die Reihenfolge der Fraktionen richtet sich nach 
der Zahl ihrer Mitglieder und ständigen Gäste. Bei 
gleicher Stärke entscheidet über die Reihenfolge das 
Los, das der Präsident in einer Sitzung des Landtags 
zieht. 
§17a 
Feststellung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen 
(1) Bei der Besetzung des Präsidiums, der Ausschüs
se sowie bei der Wahl der Ausschußvorsitzenden 
und ihrer Stellvertreter ist für die Feststellung des 
Stärkeverhältnisses der Fraktionen das Höchstzahl
verfahren nach d'Hondt zugrunde zu legen. 
(2) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes be
stimmt oder unter den Fraktionen vereinbart ist, 
werden bei der Besetzung sonstiger Gremien des 
Landtags sowie außerparlamentarischer Gremien 
die Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl beteiligt. 
Dabei ist das Höchstzahlverfahren nach d'Hondt zu
grunde zu legen. Das Ergebnis einer entsprechenden 
Wahl ist unter Beachtung dieses Verteilungsschlüs
sels festzustellen. 

V. Ausschüsse 

§ 18 
Bestellung 
(I) Zur Vorbereitung seiner Verhandlungen bestellt 
der Landtag Ausschüsse für die Dauer der Wahlperi
ode. 
(2) Der Landtag bestellt den Ständigen Ausschuß 
nach Artikel 36 der Verfassung und den Ausschuß 
nach Artikel 62 der Verfassung. 
(3) Für bestimmte Aufgaben können Sonderaus
schüsse bestellt werden. 
(4) Die Ausschüsse können zur Vorbereitung ihrer 
Beschlüsse Unterausschüsse einsetzen. 
§ 19 
Zahl der Ausschußmitglieder 
(I) Die Zahl der Mitglieder eines jeden Ausschusses 
wird vom Landtag festgelegt. 
(2) Die Ausschußmitgliedel' und eine zweifache Zahl 

. von Stellvertretern werden nach den Vorschlägen 
der Fraktionen gewählt. Der Landtag kann bei ein-
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zeInen Ausschüssen eine andere Zahl von Stellver
tretern festlegen. 
(3) Bei der Besetzung der Ausschüsse sowie bei der 
Wahl der Ausschußvorsitzenden und ihrer Stellver
treter werden die Fraktionen nach ihrer Mitglieder
zahl beteiligt. 
(4) Die Abgeordneten können an Sitzungen von 
Ausschüssen, denen sie nicht angehören, als Zuhörer 
teilnehmen. Dies gilt nicht für die nichtöffentlichen 
Sitzungen der Untersuchungsausschüsse und für Be
ratungen von Ausschüssen, die aus Gründen der Si
cherheit des Staates vom Ausschuß für geheimhal
tungsbedürftig erklärt werden. 
(5) Die stellvertretenden Mitglieder von Untersu
chungsausschüssen werden zu allen Sitzungen einge
laden. Sie können an aUen Sitzungen als Zuhörer 
teilnehmen. Das Rederecht, das Stimmrecht sowie 
ein Fragerecht bei der Beweisaufnahme besitzt der 
Stellvertreter nur, wenn er ein abwesendes Mitglied 
vertritt. 

§ 19a 
Ständiger Ausschuß nach Artikel 36 der Verfassung 
(1) Der Ständige Ausschuß nach Artikel 36 der Ver
fassung wird vom Vorsitzenden einberufen. Der 
Vorsitzende ist hierzu verpflichtet, wenn ein Viertel 
der Mitglieder des Ausschusses oder die Regierung 
es verlangen. 
(2) Die Beratungen des Ausschusses sind öffentlich. 
Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen, wenn der 
Ausschuß es'auf Antrag eines Abgeordneten oder ei
nes Mitglieds der Regierung mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten be
schließt. Über den Antrag wird in nichtöffentlicher 
Sitzung entschieden. Über geheimhaltungsbedürftige 
Beratungsgegenstände kann nur in nichtöffentlicher 
Sitzung beraten werden. Über den Ausschluß der 
Öffentlichkeit entscheidet der Ausschuß in diesem 
Falle mit einfacher Mehrheit. 
(3) Im übrigen richtet sich das Verfahren des Aus
schusses nach den für den Landtag geltenden Be
stimmungen. Können bestimmte Rechte nach diesen 
Bestimmungen nur von einer Mehrzahl von Abge
ordneten ausgeübt werden, so können sie im Aus
schuß von zwei Abgeordneten ausgeübt werden; ist 
die Ausübung von Rechten einem bestimmten Anteil 
der Mitglieder des Landtags vorbehalten, so können 
diese Rechte von dem entsprechenden Anteil der 
Mitglieder des Ausschusses ausgeübt werden. 

§ 19b 
Ausschuß nach Artikel 62 der Verfassung (Notparla
ment) 
(1) Der Ausschuß nach Artikel 62 der Verfassung be
steht aus 17 Mitgliedern. Der Landtag wählt die 
zweifache Zahl von Stellvertretern. 
(2) Die Mitglieder des Ausschusses und die Stellver
treter haben sicherzustellen, daß sie im Falle eines 
Notstands jederzeit erreichbar sind. 

(3) Der Vorsitzende teilt zu Beginn der Sitzung mit, 
ob die Feststellung nach Artikel 62 Abs. 3 der Ver
fassung getroffen ist. 
(4) Die Beratungen des Ausschusses sind nichtöf
fentlich. § 19 Abs.4 und § 29 finden bei nichtöffent
lichen Sitzungen keine Anwendung. Der Ausschuß 
kann Personen, die ihm nicht angehören, die Teil
nahme an nichtöffentlichen Sitzungen gestatten. Der 
Ausschuß verhandelt öffentlich, wenn dies mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abge
ordneten beschlossen wird. 
(5) § 19 a Abs. I und 3 findet auf den Ausschuß nach 
Artikel62 der Verfassung Anwendung. Gesetzent
würfe und alle sonstigen Vorlagen werden in einer 
Beratung erledigt. § 42 Abs. 2 ist nicht anzuwenden. 
(6) Der Ausschuß läßt sich mindestens einmal jähr
lich von der Regierung über ihre Planungen für den 
Notstandsfall unterrichten. 

§ 20 
Geschäftsordnung 
Für die Ausschüsse gilt, soweit nichts anderes be
stimmt ist, die Geschäftsordnung des Landtags sinn
gemäß. 

§ 21 
Konstituierung der Ausschüsse 
(I) Das älteste Mitglied des Ausschusses beruft des
sen erste Sitzung ohne Verzug ein, veranlaßt und lei
tet die Wahl des Vorsitzenden und führt die Ge
schäfte bis zur Übernahme durch den Vorsitzenden. 
(2) Der Vorsitzende veranlaßt sofort die Wahl seines 
Stellvertreters. Der Vorsitzende und sein Stellvertre
ter sollen nicht der gleichen Fraktion angehören. 

§ 22 
Einberufung, Leitung und Bekanntgabe von Aus
sch ußsitzungen 
(1) Die Mitglieder werden zu den Ausschußsitzun
gen in der Regel schriftlich eingeladen. 
(2) Der Vorsitzende leitet die Ausschußsitzung. Ist 
außer dem Vorsitzenden auch dessen Stellvertreter 
verhindert, so leitet das anwesende älteste Ausschuß
mitglied die Verhandlungen. 
(3) Ort, Zeit und Tagesordnung der Ausschußsitzun
gen werden dem Präsidenten, dem Ministerpräsiden
ten, den beteiligten Ministern, dem Präsidenten des 
Rechnungshofs und dem Landesbeauftragten für 
den Datenschutz schriftlich mitgeteilt. 

§ 23 
FeststeJlung der Anwesenheit 
(I) Die an der Sitzung teilnehmenden Ausschußmit
glieder zeichnen sich in die Anwesenheitsliste ein. 
(2) Die Vertreter der Regierung melden sich beim 
Vorsitzenden unter Nennung des Namens ihrer 
Dienststelle und Beifügung ihrer Amtsbezeichnung 
an und zeichnen sich in eine besondere Anwesen
heitsliste ein. 
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§ 24 
Beschlußfassung 
(I) Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn mehr als 
die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 
(2) Bei der Abstimmung entscheidet die einfache 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als 
abgelehnt. 

§ 25 
Niederschriften 
(I) Über die Ausschußsitzungen - ausgenommen 
diejenigen des Petitionsausschusses - werden in der 
Regel von den Landtagsstenografen Niederschriften 
gefertigt. Sie werden vom Vorsitzenden unterzeich
net. 
(2) Die Niederschrift muß mindestens enthalten: die 
Tagesordnung, die Namen der anwesenden Aus
schußmitglieder, der Regierungsvertreter und der zu
gezogenen Sachverständigen, die gestellten Anträge, 
die gefaßten Beschlüsse und bei der Beratung von 
Gesetzentwürfen den wesentlichen Inhalt der ge
machten Ausführungen. 
(3) Bd der Beratung von Gesetzentwürfen sowie in 
Ausnahmefällen bei der Beratung von Gegenständen 
von besonderer Bedeutung und Tragweite kann der 
Ausschuß die Anfertigung eines Wortprotokolls be
schließen. 
(4) Der Präsident erläßt mit Zustimmung des Ständi
gen Ausschusses des Landtags Richtlinien über die 
Behandlung der Niederschriften. 

§ 26 
Grenzen der Tätigkeit 
(1) Die Ausschüsse befassen sich nur mit Gegenstän
den, die ihnen durch gesetzliche Vorschrift, vom 
Landtag oder vom Präsidenten auf Grund der Ge
schäftsordnung oder eines Beschlusses des Landtags 
zur Behandlung überwiesen werden. Kann ein Auf
trag von einem Ausschuß nicht erledigt werden, so 
gibt er ihn an den Landtag zurück. 
(2) Die Ausschüsse sind zu baldiger Erledigung der 
ihnen überwiesenen Aufgaben verpflichtet. Auf An
trag einer Fraktion kann der Landtag einen Aus
schuß verpflichten, über den Stand der Beratungen 
einen Zwischenbericht zu erstatten oder einem Aus
schuß eine Frist für die Erledigung des Gegenstan
des setzen. Die Beratung eines solchen Antrags oder 
des Zwischenberichts gilt nicht als Beratung im Sin
ne des § 42 Abs. 1. 
(3) Als vorbereitende Beschlußorgane des Landtags 
haben die Ausschüsse im Rahmen der ihnen über
wiesenen Geschäfte das Recht und die Pflicht, dem 
Landtag bestimmte Beschlüsse zu empfehlen. Der 
Landtag kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen Stimmen einen Ausschuß zur ab
schließenden Erledigung eines bestimmten Gegen
standes ermächtigen, soweit nach der Verfassung 
nicht eine Entscheidung des Landtags erforderlich 
ist. 

(4) Der zuständige Ausschuß kann ohne besonderen 
Auftrag Fragen der Geschäftsordnung behandeln 
und dem Landtag Vorschläge machen. 

§ 26a 
Behandlung geheimzuhaltender Prüfungsbemerkun
gen 
Der Präsident übergibt Bemerkungen nach § 97 
Abs.4 der Landeshaushaltsordnung dem Vorsitzen
den des für die RechnungspfÜfung zuständigen Un
terausschusses oder des im Haushaltsplan bestimm
ten Ausschusses. Grundlage für die Entlastung der 
Regierung sind insoweit die Erklärungen des Aus
schusses und des Rechnungshofs. 

§ 27 

Berichterstatter 
(1) Für jeden Beratungsgegenstand bestellt der Aus
schuß einen oder mehrere Berichterstatter. Bei selb
ständigen Anträgen soll der Berichterstatter nicht 
derselben Fraktion wie der oder die Antragsteller 
angehören. 
(2) Der Bericht an den Landtag ist schriftlich zu er
statten. Der Ausschuß kann mündliche Berichter
stattung beschließen. 
(3) Der Bericht soll in möglichst knapper Fassung 
den Verlauf der Beratung im Ausschuß sowie die 
Anträge und die Beschlüsse sachlich und übersicht
lich wiedergeben. Haben sich bei Ausschußverhand
lungen bedeutsame gegensätzliche Auffassungen er
geben, so kann der Ausschuß die Erstattung eines 
Minderheitsberichts beschließen. 
(4) Namen von Ausschußmitgliedern werden bei der 
Berichterstattung nur genannt, wenn es sich um An
tragsteller handelt. 

§ 28 
Geschäftliche Behandlung 
(I) Die Anträge werden vom Berichterstatter und 
vom Vorsitzenden unterzeichnet. 
(2) Anträge und schriftliche Berichte des Ausschus
ses werden dem Präsidenten zugeleitet. 

§ 29 
Teilnahme mit beratender Stimme 
Vom Zeitpunkt der Beratung eines Antrags ist der 
Antragsteller, bei Anträgen mit mehreren Unter
schriften der Erstunterzeichner, wenn er nicht Mit
glied des Ausschusses ist, schriftlich zu benachrichti
gen. Während der Behandlung seines Antrags hat er 
oder ein Abgeordneter, den er mit seiner Vertretung 
beauftragt, beratende Stimme. 

§ 30 
Zuziehung von Sachverständigen 
(1) Der Ausschuß kann Sachverständige mit beraten
der Stimme zuziehen. 
(2) Erwachsen aus der Zuziehung von Sachverstän
digen Kosten, so ist vor ihrer Bestellung die Zustim
mung des Präsidenten einzuholen. Bei Meinungsver
schiedenheiten entscheidet das Präsidium. 
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§ 31 
Teilnahme von Ministern 
Der Ausschuß kann die Anwesenheit eines jeden 
Mitglieds der Regierung verlangen. 
§ 31 a 
Teilnahme von Mitgliedern des Rechnungshofs und 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
(I) Die Mitglieder des Rechnungshofs sowie der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz haben im 
Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben Zutritt zu den 
Sitzungen der Ausschüsse und können gehört wer
den. 
(2) Die Ausschüsse können die Anwesenheit des Prä
sidenten des Rechnungshofs oder des zuständigen 
Mitglieds verlangen, wenn im Ausschuß Fragen be
handelt werden, zu· denen der Landtag nach § 88 
Abs. 3 der Landeshaushaltsordnung eine gutachtli
che Äußerung oder nach § 99 Satz 2 der Landeshaus
haltsordnung einen Bericht verlangt hat. Entspre
chend kann die Anwesenheit des Landesbeauftrag
ten für den Datenschutz verlangt werden, wenn im 
Ausschuß der jährliche Tätigkeitsbericht oder Fra
gen behandelt werden, zu denen der Landtag nach 
§ 16 Abs. 2 Satz I des Landesdatenschutzgesetzes ein 
Gutachten oder einen Bericht angefordert hat. 

§ 32 
Nichtöffentlichkeit der Ausschußberatungen 
(1) Die Beratungen der Ausschüsse sind nichtöffent
lich. 
(2) Die Ausschüsse können beschließen, öffentliche 
Anhörungen von Sachverständigen, Interessenver
tretern und anderen Auskunftspersonen zur Infor
mation über einen Beratungsgegenstand durchzu
führen. Mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der an
wesenden Abgeordneten kann bestimmt werden, 
daß die Anhörung nichtöffentlich stattfindet. Der 
Ausschuß kann in eine allgemeine Aussprache mit 
den Auskunftspersonen eintreten, soweit dies zur 
Klärung des Sachverhalts erforderlich ist. 
(3) Über die Ausschußverhandlungen sind Mittei
lungen in der Presse zulässig. Namen der Redner 
dürfen hierbei nicht genannt werden. 
(4) Die Ausschüsse können für einen Beratungsge
genstand oder für Teile desselben im Interesse des 
öffentlichen Wohls einen Geheimhaltungsgrad be
schließen. 
(5) Der Präsident wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Ständigen Ausschusses des Landtags die Vor
schriften, die für den Schutz der Geheimhaltung er
forderlich sind, zu erlassen. 

VI. Untersuchungsausschüsse 
§ 33 
Einsetzungsantrag 
Anträge auf Einsetzung eines Untersuchungsaus
schusses bedürfen der Unterzeichnung durch fünf 
Abgeordnete oder durch eine Fraktion. 

§ 34 
gestrichen 
§ 35 
gestrichen 

VII. Landtag und Regierung 
§ 36 
Auskunft und Akteneinsicht 
Der Präsident ersucht die Regierung um die Aus
künfte und die Akten, die der Landtag oder ein Aus
schuß zur Erledigung seiner Aufgaben für erforder
lich hält. 
§ 37 
Unterrichtung über die Erledigung der Landtagsbe
schlüsse. 
(I) Die Regierung berichtet dem Landtag innerhalb 
von sechs Monaten schriftlich über die Ausführung 
seiner Beschlüsse. Der Landtag kann eine andere 
Frist bestimmen. 
(2) Binnen vier Wochen nach Verteilung der Mittei
lung der Regierung an die Mitglieder des Landtags 
kann jeder Abgeordnete dem Präsidenten schriftlich 
zur Kenntnis bringen, daß bestimmte Beschlüsse des 
Landtags nicht als erledigt angesehen werden kön
nen oder daß die Auskünfte der Regierung unvoll
ständig sind. Solche Beanstandungen werden der 
Regierung übermittelt. 
(3) Die Antworten der Regierung werden dem Land
tag bekanntgegeben ; sie werden auf die Tagesord
nung gesetzt, wenn eine Fraktion oder zehn Abge
ordnete binnen vier Wochen, nachdem die Antwor
ten bekanntgegeben worden sind, es schriftlich ver
langen. 
(4) Berichte der Regierung nach § 114 Abs. 4 Satz 1 
der Landeshaushaltsordnung werden vom Präsiden
ten dem zuständigen Ausschuß überwiesen. Der 
Ausschuß kann dem Landtag einen Antrag vorlegen, 
wenn er der Auffassung ist, daß Maßnahmen nicht 
zu dem beabsichtigten Erfolg geführt haben. Diese 
Befugnis steht dem Ausschuß auch dann zu, wenn 
die Regierung nicht zu dem vom Landtag bestimm
ten Termin berichtet hat. 
§ 38 
Herbeirufung von Ministern 
(I) Der Landtag kann die Anwesenheit eines jeden 
Mitglieds der Regierung verlangen. 
(2) Der Antrag, ein Mitglied der Regierung herbeizu
rufen, bedarf der Unterstützung durch fünf Mitglie
der. 

VIII. Unterrichtung der Abgeordneten 

§ 39 
Arbeitsunterlagen 
(1) Erstmals eintretende Abgeordnete erhalten je 
eine Ausgabe des Grundgesetzes, der Landesverfas
sung, der Geschäftsordnung und der Bestimmungen 
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über die Entschädigung der Mitglieder des Land
tags. 
(2) Alle Drucksachen des Landtags werden an die 
Abgeordneten verteilt. 
§ 40 
Akteneinsicht und Aktenbenützung 
(I) Jeder Abgeordnete ist berechtigt, alle Akten ein
zusehen, die sich beim Landtag oder einem Aus
schuß befinden. Die Arbeiten des Landtags, seiner 
Ausschüsse, der Ausschußvorsitzenden und der Be
richterstatter dürfen durch die Akteneinsicht nicht 
behindert werden. 
(2) Zur Benützung außerhalb des Landtagsgebäudes 
werden Akten nur an die Vorsitzenden und Bericht
erstatter der Ausschüsse abgegeben. In besonderen 
Fällen kann der Präsident Ausnahmen zulassen. 
(3) Für geheimhaltungsbedürftige Akten gelten die 
in § 32 Abs. 5 genannten Bestimmungen. 
(4) Dritten ist die Einsicht in Akten des Landtags 
nur mit Genehmigung des Präsidenten gestattet. 
§ 41 
Informationsdienst 
Der Informationsdienst des Landtags (Parlamentsar
chiv, Parlamentsdokumentation, Parlamentsbiblio
thek und Datenverarbeitung) steht jedem Abgeord
neten zur Verfügung. Die vom Präsidenten für die 
Benützung erlassenen Bestimmungen sind einzuhal
ten. 

IX. Vorlagen 

§ 42 
Beratungsverfahren 
(l) Gesetzentwürfe zur Änderung der Landesverfas
sung und Haushaltsvorlagen werden in drei Beratun
gen erledigt; sonstige Gesetzentwürfe werden in zwei 
Beratungen erledigt, sofern nicht der Landtag in Er
ster Lesung beschließt, drei Beratungen durchzufüh
ren. Alle anderen Vorlagen und Anträge sowie 
Staatsverträge, soweit sie nicht der Zustimmung in 
der Form des Gesetzes bedürfen, werden in der Re
gel in einer Beratung erledigt. 
(2) Die Beratung beginnt, wenn der Landtag nichts 
anderes beschließt, frühestens am dritten Tag nach 
Verteilung der Drucksachen. 
§43 
Erste Beratung 
(1) Bei der Ersten Beratung von Gesetzentwürfen, 
Haushaltsvorlagen und Staatsverträgen werden nur 
die Grundsätze der Vorlage besprochen. 
(2) Änderungsanträge zu Gesetzentwürfen sind nicht 
vor Schluß der Ersten Beratung, zu Staatsverträgen 
überhaupt nicht zulässig. 
(3) Am Schluß der Ersten Beratung beschließt der 
Landtag, ob die Angelegenheit einem Ausschuß 
überwiesen werden soll. In besonderen Fällen kann 

die Überweisung an mehrere Ausschüsse erfolgen, 
wobei ein Ausschuß als federführend zu bestimmen 
ist. 
(4) In der Ersten Beratung findet keine andere Ab
stimmung statt. 

§ 44 
Verweisung an einen Ausschuß 
(I) Regierungsvorlagen, die keiner Beschlußfassung 
bedürfen (Denkschriften, Nachweisungen u. ä.), 
kann der Präsident mit Zustimmung des Landtags 
an einen Ausschuß verweisen, ohne sie auf die Ta
gesordnung zu setzen. Gleiches gilt für Berichte und 
Gutachten des Rechnungshofs oder des Landesbe
auftragten für den Datenschutz mit der Maßgabe, 
daß sie an den zuständigen Ausschuß überwiesen 
werden; der zuständige Ausschuß kann mit Zustim
mung des Präsidenten die Stellungnahme anderer 
Ausschüsse zu einzelnen Teilen eines Berichts oder 
Gutachtens einholen. Anträge von Abgeordneten 
(§ 54 Abs. I) zu Angelegenheiten, die in einem Be
richt oder Gutachten des Rechnungshofs oder des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz behandelt 
werden, werden während der Beratungen der Vorla
ge unmittelbar an den damit befaßten Ausschuß 
überwiesen. § 29 findet entsprechend Anwendung. 
(2) Anträge zu Haushaltsvorlagen von einzelnen Ab
geordneten, die nicht dem Finanzausschuß angehö
ren, werden unmittelbar an diesen Ausschuß über
wiesen. § 29 findet entsprechend Anwendung. 
(3) Ersuchen in Immunitätsangelegenheiten sind 
vom Präsidenten unmittelbar an den zuständigen 
Ausschuß zu überweisen. 

§ 45 
Zweite Beratung 
(I) Die Zweite Beratung beginnt frühestens am zwei
ten Tag nach Schluß der Ersten Beratung oder, wenn 
eine Ausschußberatung stattgefunden hat, frühestens 
am zweiten Tag nach der Verteilung des Ausschuß
antrags. 
(2) Es findet zuerst eine allgemeine Aussprache statt. 
Fand eine Ausschußberatung statt, so erhält vor der 
Einzelberatung zunächst der Berichterstatter das 
Wort; auf Verlangen ist ihm auch während der Bera
tung vor anderen Mitgliedern das Wort zu erteilen. 
(3) Änderungsanträge, über die in den Ausschußbe
ratungen entschieden worden ist, werden dem Aus
schußbericht angeschlossen .. 
(4) Liegen Ausschußanträge vor, so bilden diese die 
Grundlage für die Zweite Beratung. Änderungsan
träge können, solange die Beratung nicht geschlos
sen ist, von jedem Mitglied schriftlich gestellt wer
den. Sie werden, solange sie nicht vervielfältigt sind, 
vom Präsidenten verlesen. 
(5) Die Zweite Beratung wird über jede Einzelbe
stimmung und über die Abschnittsüberschriften der 
Reihenfolge nach eröffnet und geschlossen. Nach 
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Schluß der Beratung wird abgestimmt. Die Reihen
folge kann vom Landtag geändert, mehrere Einzel
bestimmungen können verbunden oder Teile von 
Einzelbestimmungen getrennt zur Beratung und Ab
stimmung gestellt werden. 
(6) Bei Ablehnung aller Teile einer Vorlage in der 
Zweiten Beratung findet keine weitere Beratung 
oder Abstimmung statt. 

§ 46 
Zusammenstellung der Beschlüsse 
(1) Bei der Zweiten Beratung beschlossene Änderun
gen läßt der Präsident zusammenstellen und verviel
fältigen. 
(2) Die Beschlüsse der Zweiten Beratung bilden die 
Grundlage für die Dritte Beratung. 

§ 47 
Dritte Beratung 
(1) Die Dritte Beratung wird frühestens zwei Tage 
nach Verteilung der in der Zweiten Beratung gefaß
ten Beschlüsse oder, wenn die Vorlage aus der Zwei
ten Beratung unverändert hervorgegangen ist, frühe
stens am Tage nach der Zweiten Beratung vorge
nommen. Sie beginnt mit einer Allgemeinen Aus
sprache über die Grundsätze der Vorlage. 
(2) Änderungsanträge zur Dritten Beratung müssen 
von mindestens fünf Mitgliedern unterzeichnet, dem 
Präsidenten schriftlich eingereicht und vor der Ab
stimmung vervielfliltigt und verteilt werden; Ände
rungsanträge zur Dritten Beratung des Haushaltsge
setzes oder eines Nachtragshaushaltsgesetzes müssen 
von einer Fraktion unterzeichnet sein. Über Ände
rungsanträge wird bei den einzelnen Bestimmungen 
abgestimmt. 

§ 47a 
Vereinfachtes Verfahren für Nachtragshaushaltsge
setze 
(1) Der Präsident kann im Einvernehmen mit den 
Fraktionen den Entwurf eines Nachtragshaushalts
gesetzes unmittelbar ari den Finanzausschuß über
weisen. Dieser führt unverzüglich die Beratung der 
Vorlage durch. 
(2) Liegt die Beschlußempfehlung des Ausschusses 
vor, so wird die Vorlage auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung des Landtags genommen. Auf die 
weitere Behandlung der Vorlage find~n die Vor
schriften der §§ 45 bis 47, 48 bis 50 entsprechend An
wendung. 
(3) Vor der Einwilligung in über- und außerplanmä
ßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, 
die nicht durch das Staatshaushaltsgesetz vom Erfor
dernis einer parlamentarischen Nachtragsbewilli
gung ausgenommen sind, fragt der Finanzminister 
beim Präsidenten an, ob der Landtag rechtzeitig 
über eine Bewilligung in der Form eines Nachtrags
haushalts entscheiden kann. 

§ 48 
Verweisung an einen Ausschuß 
Eine Vorlage oder Teile einer solchen können bei 
der Dritten Beratung, auch soweit sie bereits erledigt 
sind, auf Antrag von mindestens zehn Mitgliedern 
durch Beschluß des Landtags an einen Ausschuß 
verwiesen oder zurückverwiesen werden, solange 
nicht über die letzte Einzelbestimmung abgestimmt 
ist. 

§49 
Schlußabstimmung 
Am Schluß der letzten Beratung wird über die Vorla
ge im ganzen abgestimmt. Blieb die Vorlage unver
ändert, so kann die Schlußabstimmung sofort vorge
nommen werden, wurden Änderungen beschlossen, 
so setzt der Präsident auf Antrag von fünf Mitglie
dern die Schlußabstimmung bis zur Verteilung der 
gefaßten Beschlüsse aus. 

§ 49a 
Entschließungen zu Gesetzentwürfen 
(I) Entschließungsanträge zu Gesetzentwürfen müs
sen von mindestens fünf Abgeordneten oder einer 
Fraktion unterzeichnet sein. 
(2) Über Entschließungsanträge wird in der Regel 
nach der Schlußabstimmung abgestimmt. Über Ent
schließungen zu Teilen des Haushaltsplans wird in 
der Regel während der Zweiten Beratung abge
stimmt. 

§ 50 
Änderung der Fristen 
Die Frist zwischen der Ersten und der Zweiten Bera
tung kann bei Feststellung der Tagesordnung durch 
Beschluß des Landtags verkürzt werden. Gleiches 
gilt für die Frist zwischen Zweiter und Dritter Bera
tung eines Nachtragshaushaltsgesetzes. Andere Fri
sten können, wenn fünf Abgeordnete widersprechen, 
nicht verkürzt oder aufgehoben werden. Drei Bera
tungen können nur dann in einer Sitzung vorge
nommen werden, wenn kein Abgeordneter wider
spricht. Der Widerspruch gegen die Dritte Beratung 
kann noch bei ihrem Aufruf angebracht werden. 

§ 50a 
Anhörung zu Gesetzentwürfen 
(1) Ist bei einem Gesetzentwurf der Regierung eine 
Anhörung nach der Verfassung oder auf Grund ei
ner gesetzlichen Bestimmung geboten, so findet die 
Erste Beratung erst statt, wenn der Landtag über das 
Ergebnis der Anhörung unterrichtet worden ist. 
(2) Ist bei einem Gesetzentwurf von Abgeordneten 
eine Anhörung nach der Verfassung oder auf Grund 
einer gesetzlichen Bestimmung geboten, so entschei
det der Präsident im Einvernehmen mit den Antrag
stellern, in welcher Form die Anhörung vorzuneh
men ist, und unterrichtet den Landtag über das An
hörungsergebnis; in Ausnahmefällen kann der Präsi
dent im Einvernehmen mit dem Präsidium die Ent-



Nr.12 GBl.1989 259 

scheidung über die Durchführung der Anhörung zu
rückstellen. Die Ausschußberatung beginnt in der 
Regel erst, wenn das Ergebnis der Anhörung dem 
Landtag vorliegt. 
(3) Ein Ausschuß kann zusätzlich zu einer Anhörung 
nach Absatz 1 oder Absatz 2 eine mündliche oder 
schriftliche Anhörung durchführen. Den Gemein
den, Gemeindeverbänden oder deren Zusammen
schlüssen soll Gelegenheit zur mündlichen oder 
schriftlichen Stellungnahme gegenüber einem Aus
schuß gegeben werden, soweit ihre Auffassungen in 
einem Gesetzentwurf der Regierung in wesentlichen 
Teilen nicht berücksichtigt worden sind. 
(4) Wird ein Gesetzentwurf, zu dem bereits eine An
hörung nach Absatz 1 oder Absatz 2 stattgefunden 
hat, im Laufe der Gesetzesberatungen wesentlich 
verändert, so ist eine erneute Anhörung vorzuneh
men, sofern die vorgesehene Regelung nicht bereits 
Gegenstand einer früheren Anhörung war. Die An
hörung ist auf Ersuchen des Landtags oder eines 
Ausschusses von der Regierung oder von einem Aus
schuß mündlich oder schriftlich durchzuführen. 
(5) Führt ein Ausschuß eine mündliche Anhörung 
durch, so findet § 32 Abs. 2 Anwendung. 

§ 50b 
Verfahren nach Artikel 82 Abs. 2 der Verfassung 
Hat die Regierung gemäß Artikel 82 Abs. 2 Satz 1 
der Verfassung die Aussetzung der Beschlußfassung 
verlangt, so kann die Beschlußfassung frühestens 
nach Verteilung der Stellungnahme der Regierung 
oder, falls diese nicht oder nicht fristgerecht eingeht, 
sechs Wochen nach Zugang des Aussetzungsverlan
gens beim Präsidenten erfolgen; im erstgenannten 
Falle gilt § 42 Abs. 2 entsprechend. 

§ 50c 
Gesetzgebungsverfahren des Landtags im Notstand 
Bezeichnet die Regierung einen Gesetzentwurf we
gen eines Notstands im Sinne des Artikels 62 Abs. 1 
Satz 1 der Verfassung als dringlich, so beruft der 
Präsident den Landtag unverzüglich ein. Der dringli
che Gesetzentwurf wird in einer Beratung erledigt. 
Die Beratung kann zum Zweck der Beratung in ei
nem Ausschuß unterbrochen werden. 

§ 50d 
Volksbegehren 
(1) Die durch Volksbegehren eingebrachte Vorlage 
wird durch unveränderte Annahme oder durch Ab
lehnung erledigt. Beschließt der Landtag eine Ände
rung der Vorlage, so ist das Volksbegehren abge
lehnt. Die geänderte Vorlage ist der eigene Gesetz
entwurf des Landtags im Sinne des Artikels 60 
Abs. 1 Satz 2 der Verfassung. 
(2) Die durch Volksbegehren eingebrachte Vorlage 
wird entsprechend den Vorschriften dieses Ab
schnitts behandelt. 
(3) Die durch Volksbegehren eingebrachte Vorlage 

wird in der Regel innerhalb von drei Monaten nach 
der Unterbreitung erledigt. 

§ 50e 
Redaktionskommission 
Der Landtag bildet eine Redaktionskommission, die 
in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ausschuß 
und der Landtagsverwaltung alle von ihm beschlos
senen Gesetze vor der Ausfertigung in sprachlicher 
und systematischer Hinsicht überprüft. Sie kann for
melle Mängel selbst beheben. Darüber hinausgehen
de Änderungen können nur vom Landtag selbst auf 
Grund eines entsprechenden Kommissionsantrags 
vorgenommen werden. Die Kommission besteht aus 
drei vom Landtag bestimmten Mitgliedern. 

§ 51 
Unerledigte Gegenstände 
Am Ende der Wahlperiode oder im Fall der Auflö
sung des Landtags gelten alle Vorlagen, Anträge und 
Anfragen als erledigt. Dies gilt nicht für Regierungs
vorlagen, die keiner Beschlußfassung bedürfen, für 
Berichte und Gutachten des Rechnungshofs, für Re
gierungsvorlagen im Entlastungsverfahren und zu 
Berichten und Gutachten des Rechnungshofs sowie 
für Berichte und Gutachten des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz. Petitionen müssen vom neu ge
wählten Landtag weiterbehandelt werden. Die Bera
tung einer durch Volksbegehren eingebrachten Vor
lage, die dem Landtag yon der Regierung unterbrei
tet und nicht erledigt worden ist, wird vom neuge
wählten Landtag neu aufgenommen. 

x. Anträge von Abgeordneten 
§ 52 
Form der Anträge 
(1) Anträge von Abgeordneten werden beim Präsi
denten schriftlich eingebracht. Sie beginnen mit den 
Worten: "Der Landtag wolle beschließen" und wer
den so gefaßt, wie sie zum Beschluß erhoben werden 
sollen. 
(2) Anträge können, soweit in dieser Geschäftsord
nung nichts anderes bestimmt ist, von jedem Abge
ordneten gestellt werden. 
(3) Gegen den Willen des Antragstellers können An
träge, die nicht lediglich ein Berichtsersuchen enthal
ten und den Fraktionen spätestens eine Woche vor 
der Sitzung mitgeteilt worden sind, nicht für erledigt 
erklärt oder der Regierung als Material überwiesen 
werden. Der Widerspruch kann vom Erstunterzeich
ner oder von einem von ihm beauftragten Abgeord
neten vor Beginn der Abstimmung eingelegt werden. 
(4) Die Ausschüsse können zu unselbständigen An
trägen (Änderungsanträge zu überwiesenen Bera
tungsgegenständen) nur beschließen, einen solchen 
Antrag anzunehmen oder abzulehnen. Eine Erledigt
erklärung oder Materialüberweisung an die Regie
rung ist nicht zulässig; Absatz 3 findet keine Anwen
dung. 
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§ 53 
Gesetzentwürfe 
(I) Ein Antrag, der einen Gesetzentwurf enthält, be
darf der Unterzeichnung durch acht Abgeordnete 
oder durch eine Fraktion. 
(2) Gesetzentwürfe sind mit einer Begründung zu 
versehen. 

§ 54 
Selbständige Anträge, die keinen Gesetzentwurf ent
halten 
(I) Selbständige Anträge, die keinen Gesetzentwurf 
enthalten, bedürfen der Unterzeichnung durch fünf 
Abgeordnete oder durch eine Fraktion. Sie sind in 
der Regel schriftlich zu begründen. 
(2) Hält der Präsident einen Antrag für unzulässig, 
legt er ihn zunächst dem Präsidium mit seinen be
gründeten Bedenken vor. Über die Zulässigkeit ent
scheidet das Präsidium. Die Antragsteller können 
gegen die Entscheidung des Präsidiums einen Be
schluß des Landtags über die Zulässigkeit verlangen. 
(3) Anträge zu Angelegenheiten, für die die Regie
rung unmittelbar oder mittelbar verantwortlich ist 
leitet der Präsident der Regierung zu, die innerhalb 
von drei Wochen zu dem Antrag SteÜung nimmt. 
Die Stellungnahme der Regierung wird vom Präsi
denten dem Erstunterzeichner übermittelt und als 
Drucksache verteilt. Verlangt einer der Antragsteller 
oder eine Fraktion nicht innerhalb von drei Wochen 
- gerechnet vom Ausgabedatum der Drucksache -
gegenüber dem Präsidenten eine Weiterbehandlung 
des Antrags, so gilt der Antrag als durch die Stel
lungnahme der Regierung erledigt. 
(4) Anträge, die nicht nach Absatz 3 erledigt sind, 
werden vom Präsidenten dem zuständigen Ausschuß 
überwiesen. Anträge, zu denen die Regierung inner
halb von drei Wochen keine Stellungnahme abgege
ben hat, überweist der Präsident auf Verlangen eines 
der Antragsteller dem zuständigen Ausschuß. Die 
Ausschußanträge werden mindestens einmal monat
lich in eine Sammeldrucksache aufgenommen und 
auf die Tagesordnung einer Sitzung des Landtags ge
setzt. Grundlage der Beschlußfassung des Landtags 
ist der Antrag des Ausschusses. Ausschußanträge 
können an den Ausschuß zurückverwiesen oder an 
einen anderen Ausschuß verwiesen werden. 
(5) Anträge, die von einer Fraktion gestellt sind, 
werden in den Fällen des Absatzes 4 Satz I und 2 auf 
Verlangen dieser Fraktion ohne vorherige Behand
lung in einem Ausschuß auf die Tagesordnung einer 
Sitzung des Landtags gesetzt. In diesem Falle steht 
der Fraktion, die den Antrag gestellt hat, das Schluß
wort zu. 

§ 55 
Mißtrauensanträge 
Ein Antrag, dem Ministerpräsidenten das Vertrauen 
zu entziehen, bedarf der Unterstützung durch ein 

Viertel der Mitglieder des Landtags. Er kann nur in 
der Weise gestellt werden, daß dem Landtag ein na
mentlich benannter Kandidat als Nachfolger zur 
Wahl vorgeschlagen wird. Anträge, die diesen Vor
aussetzungen nicht entsprechen, werden nicht auf 
die Tagesordnung einer Sitzung des Landtags ge
setzt. 

§ 56 
Antrag auf Entlassung eines Ministers 
Ein Antrag auf Entlassung eines Ministers bedarf 
der Unterstützung durch ein Viertel der Mitglieder 
des Landtags. 

§ 57 
Dringliche Anträge 
(I) Dringliche Anträge werden auf die Tagesord
nung der nächsten Sitzung gesetzt. 
(2) Dringlich sind Anträge, 
I. die Immunität eines Abgeordneten aufzuheben, 
2. dem Ministerpräsidenten das Vertrauen zu entzie
hen, 
3. einen Minister zu entlassen, 
4. einen Untersuchungsausschuß einzusetzen. 
(3) Andere Anträge können vom Präsidium durch 
einmütigen Beschluß oder vom Landtag für dring
lich erklärt werden, sofern sie drei Tage vor der Ple
narsitzung eingereicht werden. Dies gilt nicht für 
Anträge zu Angelegenheiten, die in Form eines An
trags oder einer Großen Anfrage bereits Gegenstand 
der Beratungen im Landtag sind, sofern nicht inzwi
schen neue wesentliche Tatsachen, welche die Dring
lichkeit begründen, eingetreten sind. Voraussetzung 
für die Dringlicherklärung eines Antrags ist, daß im 
üblichen Verfahren (§ 54) eine rechtzeitige Entschei
dung des Landtags über einen solchen Antrag nicht 
erreichbar ist. Stellt das Präsidium die Dringlichkeit 
fest, sind die Anträge in der nächsten Sitzung zu be
handeln. Werden die Anträge durch den Landtag für 
dringlich erklärt, sind sie in der gleichen Sitzung zu 
behandeln. 
(4) Anträge, deren Dringlicherklärung beantragt 
wird, leitet der Präsident der Regierung unverzüglich 
zur Stellungnahme gemäß § 54 Abs. 3 zu. Wird die 
Dringlichkeit vom Präsidium oder vom Landtag vor 
Ablauf der Drei-Wochen-Frist festgestellt, sieht die 
Regierung von einer schriftlichen Stellungnahme zu 
dem Antrag ab. 

XI. Anfragen und Aktuelle Debatte 

§ 58 
Fragestunde 
(1) Jeder Abgeordnete ist berechtigt, kurze Mündli
che Anfragen an die Regierung zu richten, die von 
der Regierung möglichst kurz beantwortet werden 
sollen. Hierzu soll je nach Bedarf, mindestens jedoch 
einmal im Monat, eine Stunde eines vom Präsidium 
vorzuschlagenden Sitzungstages zur Verfügung ste
hen. Die Fragestunde findet im Anschluß an die 
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Mittagspause des betreffenden Sitzungstages statt, 
bei mehreren Sitzungstagen einer Sitzungswoche am 
zweiten Sitzungstag. 
(2) Die Einzelheiten des Verfahrens der Fragestunde 
sind in den als Anlage 2 beigefügten Richtlinien ge
regelt. 

§ 59 
Aktuelle Debatte 
(I) Eine Fraktion kann über ein bestimmt bezeich
netes Thema von allgemeinem Interesse, für dessen 
Erörterung ein aktueller Anlaß besteht, eine Aus
sprache beantragen (Aktuelle Debatte). Der Antrag 
ist schriftlich beim Präsidenten einzureichen, der ihn 
unverzüglich den Fraktionen und der Regierung zur 
Kenntnis bringt. Ist ein Thema in Form eines An
trags oder einer Großen Anfrage bereits Gegenstand 
der Beratungen im Landtag und sind seitdem keine 
neuen wesentlichen Tatsachen eingetreten, ist der 
Antrag nicht zulässig. 
(2) Der Präsident setzt den Besprechungsgegenstand 
auf die Tagesordnung der nächsten Plenarsitzung, 
wenn er den Antrag für zulässig hält. Hält der Präsi
dent den Antrag nicht für zulässig, entscheidet das 
Präsidium unverzüglich über die Zulässigkeit des 
Antrags. Die Antragsteller können gegen die Ent
scheidung des Präsidiums einen Beschluß des Land
tags über die Zu lässigkeit verlangen. Erklärt das Prä
sidium den Antrag für zulässig, ist er in der nächsten 
Sitzung zu behandeln. Erklärt der Landtag den An
trag für zulässig, ist er in der gleichen Sitzung zu be
handeln. 
(3) Zwischen dem Tag des Eingangs eines Antrags 
nach Absatz 1 und dem Zeitpunkt der Besprechung 
muß mindestens eine Woche liegen. In dringlichen 
Ausnahmefällen kann der Präsident diese Frist mit 
Zustimmung der Antragsteller abkürzen. 
(4) In einer Sitzung können höchstens zwei Aktuelle 
Debatten stattfinden; von einer Fraktion kann je
doch nur ein Antrag zum Zuge kommen. Im übrigen 
richtet sich die Reihenfolge der Behandlung nach 
dem Zeitpunkt des Eingangs der Anträge beim 
Landtag. 

§ 60 
Dauer und Redezeit 
(1) Die Aktuelle Debatte dauert 45 Minuten, wobei 
die Redezeit der Mitglieder der Regierung und ihrer 
Beauftragten nicht mitgerechnet wird. Der Landtag 
kann eine Dauer von bis zu 90 Minuten beschließen, 
sofern in der Sitzung nicht zwei Aktuelle Debatten 
stattfinden; Satz I Halbsatz 2 gilt entsprechend. Die 
Gesamtdauer der Aussprache soll im Regelfall eine 
Stunde nicht überschreiten; bei verlängerter Debat
tenzeit (Satz 2) soll die entsprechende Gesamtdauer 
der Aussprache von bis zu zwei Stunden nicht über
schritten werden. 
(2) Die Aussprache kann durch Erklärungen der 
Fraktionen eingeleitet werden, für welche jede Frak-

tion für ihren jeweiligen Sprecher in der Regel eine 
Redezeit von bis zu fünf Minuten und bei einer 
Dauer der Aktuellen Debatte von mehr als 45 Minu
ten eine Redezeit von bis zu fünfzehn Minuten er
halten kann. Im übrigen beträgt die Redezeit fünf 
Minuten. Auch die Mitglieder der Regierung und 
ihre Beauftragten sollen sich an diese Redezeiten 
halten. 
(3) Die Aussprache ist in freier Rede zu führen. Das 
Vorlesen von Reden darf nicht genehmigt werden. 
(4) Anträge zur Sache können nicht gestellt werden. 

§ 61 
Kleine Anfragen 
(1) Jedes Mitglied kann an die Regierung schriftli
che Anfragen richten. 
(2) Die Anfragen müssen knapp und scharf umris
sen die Tatsachen anführen, über die Auskunft ge
wünscht wird; sie dürfen höchstens zehn Fragen um
fassen und nur eine kurze Begründung enthalten. 
Anfragen, die diesen Vorschriften nicht entsprechen, 
gibt der Präsident zurück. 
(3) Der Präsident leitet die Anfrage sofort der Re
gierung zur schriftlichen Beantwortung zu. Die Ant
wort ergeht an den Präsidenten, der sie dem Frage
steller übermittelt. 
(4) Anfrage und Antwort werden vervielfaltigt und 
den Abgeordneten zur Kenntnis gebracht. 
(5) Wird eine Antwort nicht binnen drei Wochen -
gerechnet vom Absendedatum des Landtags - erteilt, 
so setzt der Präsident die Anfrage zur mündlichen 
Beantwortung auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung und erteilt dem Fragesteller zur Verlesung 
das Wort. Wird die Anfrage mündlich beantwortet 
und erscheint dem Fragesteller die Antwort nicht 
ausreichend, so kann er ergänzende Fragen stellen. 
Eine Besprechung der Antwort findet nicht statt. 
(6) Erfolgt eine mündliche Beantwortung der Anfra
ge nach ihrer Verlesung nicht, so tritt der Landtag 
auf Antrag von fünf Abgeordneten in eine Bespre-
chung der Anfrage ein. . 
(7) Bei einer Anfrage von offenbar lokaler Bedeu
tung kann der Präsident dem Abgeordneten empfeh
len, eine briefliche Anfrage an das zuständige Mini
sterium zu richten. 
§ 62 
Einbringung von Großen Anfragen 
(1) In Angelegenheiten von erheblicher politischer 
Bedeutung können Große Anfragen an die Regie
rung gerichtet werden. 
(2) Große Anfragen sind dem Präsidenten schrift
lich einzureichen. Sie müssen kurz und bestimmt ge
faßt und von einer Fraktion oder von mindestens 
fünfzehn Abgeordneten unterzeichnet sein. Sie sol
len schriftlich begründet werden. 
(3) Hält der Präsident eine Große Anfrage nicht für 
zulässig, legt er sie dem Präsidium mit seinen be
gründeten Bedenken vor. Über die Zulässigkeit ent-
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scheidet das Präsidium. Die Fragesteller können ge
gen die Entscheidung des Präsidiums einen Beschluß 
des Landtags über die Zulässigkeit verlangen. 

§ 63 
Behandlung von Großen Anfragen 
(1) Der Präsident teilt der Regierung die Große An
frage zur schriftlichen Beantwortung mit. 
(2) Nach Eingang der schriftlichen Antwort wird 
die Große Anfrage zur Besprechung auf die Tages
ordnung gesetzt, wenn dies von einer Fraktion oder 
von mindestens fünfzehn Abgeordneten innerhalb 
von zwei Monaten - gerechnet vom Ausgabedatum 
der Drucksache - verlangt wird. 
(3) Beantwortet die Regierung die Große Anfrage 
nicht binnen sechs Wochen nach der Zustellung, so 
wird die Große Anfrage zur Besprechung auf die Ta
gesordnung der nächsten Sitzung gesetzt. 
(4) Bei der Besprechung steht einem der Unterzeich
ner der Großen Anfrage das Schlußwort zu. 

§ 63a 
Besprechung Großer Anfragen in Ausschüssen 
(1) Unter den Voraussetzungen des § 63 Abs.2 und 
3 kann das Präsidium durch einstimmigen Beschluß 
festlegen, daß die Große Anfrage anstelle des Ple
nums in einem von ihm zu bestimmenden Ausschuß 
besprochen wird. 
(2) Der Ausschuß führt die Besprechung der Gro
ßen Anfrage in öffentlicher Sitzung durch. Die Sit
zung findet in der Regel im Plenarsaal statt. Presse, 
Rundfunk sowie sonstige Zuhörer haben wie bei Ple
narsitzungen Zutritt. Bei Störungen von Zuhörern 
kann der Vorsitzende die gegebenen Ordnungsrnaß
nahmen ergreifen. 
(3) Die Besprechung einer Großen Anfrage geht in 
der Tagesordnung anderen Beratungsgegenständen 
vor, die vom Ausschuß in nichtöffentlicher Sitzung 
zu behandeln sind. Über die Besprechung wird ein 
Wortprotokoll angefertigt. Auf die Überprüfung der 
Niederschrift findet § 102 Anwendung mit der Maß
gabe, daß die Zuständigkeiten des Präsidenten vom 
Vorsitzenden wahrgenommen werden. 
(4) § 29 findet entsprechend Anwendung mit der 
Maßgabe, daß der Erstunterzeichner der Großen 
Anfrage, wenn er nicht Mitglied des Ausschusses ist, 
oder ein mit seiner Vertretung beauftragter Abgeord
neter mit beratender Stimme an der Besprechung 
teilnehmen und das Schlußwort beanspruchen kann. 
Ist die Große Anfrage von einer Fraktion unter
zeichnet, so bestimmt diese, welches Mitglied die 
Rechte nach Satz 1 für die Fraktion wahrnimmt. 
(5) Anträge nach § 64 müssen spätestens während 
der Sitzung, in welcher die Große Anfrage im Aus
schuß besprochen wird, eingebracht werden. Der 
Präsident überweist die Anträge an den vom Präsi
dium bestimmten Ausschuß. Der Ausschuß kann die 
Beratung der Anträge auf eine spätere Sitzung ver-

schieben, die nichtöffentlich durchzufÜhren ist. Der 
Ausschuß legt dem Landtag eine Beschlußempfeh
lung vor. Dem Landtag ist ein Bericht vorzulegen, 
sofern die Anträge in nichtöffentlicher Sitzung bera
ten worden sind. Absatz 4 gilt entsprechend für die 
Teilnahme des Erstunterzeichners eines Antrags 
bzw. eines von ihm beauftragten Abgeordneten. 
(6) Das Präsidium regelt im übrigen die Einzelhei
ten des Verfahrens. 
§ 64 
Anträge zu Großen Anfragen 
Bei der Besprechung können Anträge zur Großen 
Anfrage gestellt werden. Sie bedürfen der Unterstüt
zung durch eine Fraktion oder durch mindestens 
fünfzehn Abgeordnete. 

XII. Petitionen 

§ 65 
Petitionsausschuß nach Artikel 35 a der Verfassung 
Der Landtag bestellt zur Behandlung der an ihn ge
richteten Bitten und Beschwerden (Petitionen) nach 
Artikel 2 Absatz 1 der Landesverfassung und Arti
kel 17 des Grundgesetzes einen Petitionsausschuß. 

§ 66 
Petitionen von zwangsweise untergebrachten Perso
nen 
Petitionen von Personen, die sich in Straf- oder Un
tersuchungshaft befinden oder sonst zwangsweise 
untergebracht sind, sind nach Maßgabe einer von 
der Landesregierung zu erlassenden Anordnung un
geöffnet dem Landtag zuzuleiten. Dies gilt auch für 
den mit der Petition zusammenhängenden Schrift
verkehr des Petenten mit dem Petitionsausschuß. 

§ 67 
Verfahren im Landtag und im Petitionsausschuß 
(1) Der Präsident leitet die Petitionen dem Petitions
ausschuß zu, soweit sie nicht nach § 70 behandelt 
werden. Zuschriften, die nicht Bitten und Beschwer
den im Sinne von Artikel 2 Absatz I der Landesver
fassung und Artikel 17 des Grundgesetzes sind, kön
nen vom Landtag durch Kenntnisnahme erledigt 
werden. 
(2) Der Ausschuß weist eine Petition zurück, wenn 
sie 
1. nach Inhalt und Form eine strafbare Handlung 

des Einsenders darstellt oder zum Ziele hat; 
2. Gegenstände behandelt, für die das Land unzu

ständig ist; Petitionen, die in den Zuständigkeits
bereich des Deutschen Bundestages oder eines 
anderen Landesparlaments fallen, werden an die 
zuständige Stelle abgegeben; 

3. einen rechtswidrigen Eingriff in die Gerichtsbar
keit fordert, insbesondere in ein schwebendes Ge
richtsverfahren eingreift; ein solcher Eingriff liegt 
jedoch nicht vor, wenn der Petent lediglich ver
langt, daß eine Behörde sich in einem Gerichts
verfahren in bestimmter Weise verhält, oder wenn 
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die Petition bei gerichtlich bestätigten Ermessens
entscheidungen von einer Behörde eine Überprü
fung oder Änderung der Entscheidung verlangt; 

4. den Inhalt einer früheren Petition, über die der 
Landtag bereits Beschluß gefaßt hat, ohne we
sentliches neues Vorbringen wiederholt. 

Der Petent erhält vom Vorsitzenden des Ausschusses 
eine Mitteilung über die Zurückweisung. 
(3) Der Petitionsausschuß kann die Stellungnahme 
anderer Ausschüsse des Landtags einholen. 
(4) Unbeschadet der Befugnisse nach dem Gesetz 
über den Petitionsausschuß des Landtags können 
der Petitionsausschuß oder eine vom Ausschuß ge
bildete Kommission jederzeit die zur Aufklärung des 
Sachverhalts erforderlichen Maßnahmen ergreifen, 
insbesondere eine Ortsbesichtigung vornehmen. Im 
Einvernehmen mit dem Ausschußvorsitzenden kann 
auch der Berichterstatter eine Ortsbesichtigung vor
nehmen. Bei Ortsbesichtigungen ist die Regierung 
vorher zu benachrichtigen. 
(5) Die Regierung gibt die Stellungnahme zu Petitio
nen, um die sie der Petitionsausschuß ersucht, inner
halb von zwei Monaten ab. Der Vorsitzende des 
Ausschusses kann im Einzelfall eine andere Frist be
stimmen. 
(6) Bevor der Petitionsausschuß dem Landtag emp
fiehlt, eine Petition der Regierung zur Berücksichti
gung oder Veranlassung näher bezeichneter be
stimmter Maßnahmen zu überweisen (§ 68 Abs. 2 
Nr. 2), gibt er der Regierung Gelegenheit, sich hierzu 
im Ausschuß zu äußern. Will die Regierung einem 
dahin gehenden Beschluß des Landtags nicht ent
sprechen, so hat sie durch den zuständigen Minister, 
bei dessen Verhinderung durch den politischen 
Staatssekretär, vor dem Ausschuß die Gründe für 
ihre Haltung darzulegen. Widerspricht die Regie
rung nicht auf diese Weise im Ausschuß, verpflichtet 
sie sich, die Ausführung des Beschlusses des Land
tags nachträglich nicht mehr abzulehnen. 

§ 68 
Entscheidung und Benachrichtigung 
(I) Der Petitionsausschuß legt dem Landtag in ange
messener Frist zu der Petition einen bestimmten An
trag mit einem Bericht vor. Die Anträge werden zu
sammen mit den Berichten in eine Sammeldrucksa
ehe aufgenommen und auf die Tagesordnung einer 
Sitzung des Landtags gesetzt. Anträge auf Entschei
dungen nach Absatz 2 Nr. 2 sind mit den Berichten 
an den Anfang einer Sammeldrucksache zu setzen. 
(2) Der Landtag entscheidet in der Regel wie folgt: 
1. Die Petition wird, nachdem ihr durch entspre

chende Maßnahmen abgeholfen wurde, oder 
durch den Beschluß des Landtags zu einem ande
ren Gegenstand für erledigt erklärt. 

2. Die Petition wird der Regierung zur Kenntnis
nahme, als Material zur Erwägung, zur Berück-

sichtigung oder zur Veranlassung näher bezeich
neter bestimmter Maßnahmen überwiesen. 

3. Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 
4. Die Petition wird als zur Bearbeitung im Landtag 

ungeeignet zurückgewiesen. 
5. Dem Petenten wird anheimgegeben, zunächst den 

Rechtsweg auszuschöpfen. 
(3) Wird die Petition der Regierung zur Erwägung, 
zur Berücksichtigung oder zur Veranlassung einer 
bestimmten Maßnahme überwiesen, so berichtet sie 
schriftlich innerhalb von zwei Monaten, was sie auf 
Grund der überwiesenen Petition veranlaßt hat. Der 
Landtag kann eine andere Frist festsetzen. Läßt sich 
der Beschluß des Landtags nicht innerhalb von zwei 
Monaten oder der vom Landtag bestimmten Frist er
ledigen, so kann der Vorsitzende des Petitionsaus
schusses die Frist verlängern, wenn die Regierung 
rechtzeitig vor Fristablauf die Gründe darlegt, die ei
ner fristgemäßen Erledigung entgegenstehen. Die 
Berichte der Regierung werden vom Präsidenten 
dem Petitionsausschuß überwiesen, der dem Land
tag hierzu einen Antrag vorlegen kann. Der Peti
tionsausschuß kann eine Petition erneut beraten und 
dem Landtag einen Antrag vorlegen, wenn die Re
gierung den Bericht nicht fristgemäß vorlegt. 
(4) Über die Erledigung der Petition wird der Petent, 
bei mehreren Unterzeichnern der erste; vom Vorsit
zenden des Petitionsausschusses unterrichtet. In den 
Fällen des § 66 ist die Anstalt gleichzeitig zu unter
richten, soweit ein berechtigtes Interesse der Anstalt 
besteht. 

§ 69 
Mündlicher Bericht des Petitionsausschusses 
Der Petitionsausschuß erstattet dem Landtag minde
stens einmal im Jahr einen mündlichen Bericht über 
seine Tätigkeit. 

§ 70 
Regelung für andere Ausschüsse 
(1) Betrifft eine Petition einen Gegenstand, der zur 
Zeit ihres Eingangs in einem anderen Ausschuß be
handelt wird, so leitet sie der Präsident diesem Aus
schuß zu. Sofern es einer Aufklärung des Sachver
halts mit den Mitteln des Gesetzes über den Peti
tionsausschuß des Landtags offensichtlich nicht be
darf, kann der Präsident auch in sonstigen Fällen die 
Petition einem fachlich zuständigen Ausschuß zulei
ten. 
(2) Für das Verfahren gelten § 67 Abs. 2 und 3 sowie 
§ 68 Abs. 2 entsprechend. Über die Erledigung der 
Petition wird der Petent, bei mehreren Unterzeich
nern der erste, vom Präsidenten unterrichtet. 

XIII. Sitzungsordnung 

§71 
Allgemeines 
Sitzungsperiode ist die Wahlperiode des Landtags. 
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§72 
Zutritt zum Sitzungssaal 
Während der Sitzungen des Landtags haben nur Ab
geordnete und Mitglieder der Regierung zum Sit
zungssaaJ Zutritt. Über die Zulassung von Bedienste
ten des Landtags entscheidet der Präsident, über die 
Zulassung von Beamten der zuständige Minister. 

§ 73 
Teilnahme an den Arbeiten des Landtags 
Die Abgeordneten sind verpflichtet, an den Arbeiten 
des Landtags teilzunehmen. 

§74 
Teilnahme an den Sitzungen des Landtags 
(1) Verhinderte Mitglieder haben den Präsidenten 
rechtzeitig, spätestens bis zum Beginn der Sitzung, 
zu unterrichten. Liegen Umstände vor, die eine 
rechtzeitige Unterrichtung ausschließen, so erfolgt 
die Benachrichtigung des Präsidenten, sobald es die 
Umstände gestatten. 
(2) Abgeordnete, die eine Sitzung vorzeitig verlassen, 
machen dem Präsidenten hiervon Mitteilung. 

§ 75 
Urlaub 
Urlaub bis zu vier Wochen erteilt der Präsident, für 
längere Zeit der Landtag. Urlaub auf unbestimmte 
Zeit wird nicht erteilt. 

§ 76 
Anwesenheitsliste 
(I) In jeder Sitzung liegt eine Anwesenheitsliste auf. 
(2) Übersieht ein Abgeordneter die Eintragung, so 
gilt seine Anwesenheit als nachgewiesen, wenn sie 
aus dem Sitzungsbericht festgestellt werden kann. 
§77 
Verfahren 
(l) Vor Eintritt in die Tagesordnung werden die Ur
laubsgesuche erledigt. 
(2) Der Präsident unterrichtet den Landtag über die 
Eingänge. 
(3) Vor Schluß jeder Sitzung schlägt der Präsident 
den Zeitpunkt der nächsten Sitzung vor. Wider
spricht ein Abgeordneter, so entscheidet der Land
tag. 
(4) Selbständig setzt der Präsident Zeit und Tages
ordnung der nächsten Sitzung fest, wenn der Land
tag ihn dazu ermächtigt oder wegen Beschlußunfä
higkeit oder aus anderen Gründen nicht entscheiden 
kann. 
(5) In unaufschiebbaren Fällen kann der Präsident 
unter Bekanntgabe der Tagesordnung eine Sitzung 
einberufen. Ist eine schriftliche Einladung nicht 
möglich, so kann die Einladung auf anderem Wege 
erfolgen. 

§ 78 
Tagesordnung 
(I) Die Beratungsgegenstände sollen in der Tages
ordnung nach der Bedeutung, der Aktualität und un-

ter Berücksichtigung des Sachzusammenhangs ge
ordnet werden. Kommt ein Einvernehmen im Präsi
dium nicht zustande, so gilt für die Aufstellung der 
Tagesordnung durch das Präsidium die nachstehen
de Reihenfolge: Erste Aktuelle Debatte, Dringliche 
Anträge nach § 57 Abs.2, Gesetzentwürfe, Frak
tionsanträge (einschließlich sonstiger Dringlicher 
Anträge), Große Anfragen, zweite Aktuelle Debatte, 
sonstige Anträge und Vorlagen, Kleine Anfragen., 
(2) Die Tagesordnung wird vom Präsidium festge
stellt, sofern sie nicht gemäß § 77 Abs. 4 und 5 vom 
Präsidenten festgesetzt wird. 
(3) Die Tagesordnung wird den Abgeordneten und 
der Regierung übersandt. 
(4) Der Landtag kann, soweit nichts anderes be
stimmt ist, auf Antrag einer Fraktion oder auf Vor
schlag des Präsidenten die Tagesordnung zu Sit
zungsbeginn erweitern, die Reihenfolge der Tages
ordnung ändern, Gegenstände absetzen oder gleich
artige oder verwandte Gegenstände gemeinsam be
handeln. Gegenstände, die nicht auf der festgestell
ten oder vom Landtag erweiterten Tagesordnung ste
hen, können nicht beraten werden, wenn fünf Abge
ordnete widersprechen. Für Dringliche Anträge gilt 
§ 57. 
(5) Wird für denselben Tag eine weitere Sitzung an
beraumt, so gibt der Präsident Zeit und Tagesord
nung mündlich bekannt. 

§79 
Schluß der Sitzung 
Eine Sitzung kann vor Erledigung der Tagesordnung 
auf Antrag von fünf Abgeordneten geschlossen wer
den. 
§ 80 
Beschlußfähigkeit 
(I) Wird die Beschlußfähigkeit vor einer Abstim
mung oder Wahl bezweifelt und vom Präsidenten 
weder bejaht noch verneint, so wird sie durch Na
mensaufruf festgestellt. Der Präsident kann die Ab
stimmung oder Wahl kurze Zeit aussetzen. 
(2) Nach Feststellung der Beschlußunfähigkeit hebt 
der Präsident die Sitzung auf und gibt Zeit und Ta
gesordnung der nächsten Sitzung bekannt. 
(3) Ergibt sich die Beschlußunfähigkeit bei einer Ab
stimmung oder Wahl, so wird die Abstimmung oder 
die Wahl in einer der nächsten Sitzungen wiederholt. 
Ein Antrag auf namentliche Abstimmung bleibt in 
Kraft. 
§ 81 
Eröffnung der Beratung 
(I) Der Präsident eröffnet und schließt die Beratung 
über die einzelnen Gegenstände nach der Reihenfol
ge der Tagesordnung. 
(2) Nimmt ein Mitglied der Regierung oder ein von 
ihm Bevollmächtigter außerhalb der Tagesordnung 
das Wort, so findet eine Besprechung statt, wenn 
mindestens zehn Abgeordnete dies verlangen. 
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§ 82 
Wortmeldungen, Worterteilung und Reihenfolge der 
Redner 
(1) Abgeordnete und Regierungsvertreter, die sich an 
der Beratung beteiligen wollen, melden sich beim 
Präsidenten zum Wort. Es wird eine Rednerliste ge
führt. Der Präsident erteilt das Wort. 
(2) Der Präsident bestimmt die Reihenfolge der Red
ner. Hierbei sollen die Sorge für eine sachgemäße 
Erledigung und zweckmäßige Gestaltung der Bera
tung sowie die Rücksicht auf die Stärke der Fraktio
nen maßgebend sein. Bei der Besprechung von An
fragen und der Beratung von selbständigen Anträ
gen soll der erste Redner nach dem Begründer des 
Antrags oder der Anfrage nicht derselben Fraktion 
angehören wie der Antragsteller. Dem Berichterstat
ter steht das erste und das letzte Wort zu. 
(3) Regierungsvertreter müssen auf ihr Verlangen je
derzeit gehört werden. 
(4) Ergreift der Ministerpräsident im Verlauf einer 
Aussprache das Wort, so muß anschließend den 
Vorsitzenden der Oppositionsfraktionen auf ihr Ver
langen das Wort erteilt werden. Wird von diesem 
Recht Gebrauch gemacht, so können danach auch 
die Vorsitzenden der anderen Fraktionen das Wort 
verlangen. Ist der Vorsitzende einer Fraktion an der 
Teilnahme an der Sitzung verhindert, kann sein 
Stellvertreter nach Maßgabe der vorstehenden Sätze 
das Wort verlangen. 
(5) Will sich der Präsident als Redner an der Bera
tung beteiligen, so gibt er für die Dauer dieser Bera
tung den Vorsitz an seinen Stellvertreter ab. 
(6) Die Redner richten ihre Ausführungen aus
schließlich an den Landtag. 
(7) Zwischenfragen an den Redner können von Ab
geordneten über die Saalmikrofone gestellt werden. 
Wer eine Zwischenfrage stellen will, begibt sich zu 
einem Saalmikrofon und wartet ab, bis der Präsident 
den Redner gefragt hat, ob er eine Zwischenfrage zu
läßt. Wenn der Redner bejaht, erteilt der Präsident 
das Wort zur Zwischenfrage. Der Präsident kann die 
Redezeit des Redners verlängern, wenn sie durch 
Zwischenfragen in erheblichem Umfang in An
spruch genommen worden ist. 
(8) In Immunitätsangelegenheiten soll der betroffene 
Abgeordnete im Landtag das Wort zur Sache nicht 
ergreifen. 

§ 83 
Reden und Berichte 
(1) Die Redner sprechen grundsätzlich in freiem 
Vortrag. Sie können hierbei Aufzeichnungen benut
zen. 
(2) Im Wortlaut vorbereitete Reden sind zulässig bei 
Regierungserklärungen, Erklärungen der Fraktionen 
und Berichten. In allen anderen Fällen bedarf das 
Vorlesen einer Rede der vorherigen Genehmigung 
des Präsidenten. 

§ 83a 
Rededauer 
(1) Das Präsidium kann Redezeiten für die Fraktio
nen und für die einzelnen Redner festlegen oder die 
Beratungsdauer eines Gegenstandes begrenzen. Der 
Landtag kann auf Antrag einer Fraktion oder auf 
Vorschlag des Präsidenten die Beschlüsse des Präsi
diums ändern. 
(2) Bei der Festlegung von Redezeiten wird allen 
Fraktionen grundsätzlich die gleiche Grundredezeit 
eingeräumt. Die Grundredezeit soll so bemessen 
werden, daß jede Fraktion ausreichend Gelegenheit 
hat, ihren Standpunkt darzulegen. Auf Verlangen ei
ner Fraktion ist eine Zusatzredezeit einzuräumen, 
die dem Stärkeverhältnis der Fraktionen entspricht. 
Die Zusatzredezeit einer Fraktion darf 50 vom Hun
dert ihrer Grundredezeit nicht überschreiten. 

§ 84 
Bemerkungen zur Geschäftsordnung 
Zur Geschäftsordnung wird das Wort auf Verlangen 
außerhalb der Reihenfolge erteilt. Bemerkungen zur 
Geschäftsordnung müssen sich auf die geschäftliche 
Behandlung des zur Beratung stehenden Gegenstan
des oder auf die Anwendung der Geschäftsordnung 
beschränken. Sie dürfen die Dauer von fünf Minu
ten nicht überschreiten. 

§ 85 
Schluß der Beratung 
(1) Schluß der Beratung kann beantragt werden, 
wenn aUe Fraktionen zur Darlegung ihres Stand
punkts Gelegenheit hatten. Über den Antrag wird 
ohne Aussprache abgestimmt. Vor der Abstimmung 
wird die Rednerliste bekanntgegeben. 
(2) Wird der Antrag auf Schluß der Beratung abge
lehnt, so kann er, wenn mindestens ein weiteres Mit
glied gesprochen hat, erneut gestellt werden. 

§ 86 
Wiedereröffnung der Beratung 
Nimmt nach Schluß der Beratung noch ein Regie
rungsvertreter das Wort, so ist die Beratung wieder 
eröffnet. 

§ 87 
Übergang zur Tagesordnung 
(l) Übergang zur Tagesordnung kann bis zur Ab
stimmung jederzeit beantragt werden. Über den An
trag wird vor Änderungsanträgen abgestimmt. 
(2) Zu Regierungsvorlagen kann Übergang zur Ta
gesordnung nicht beantragt werden. 

§ 88 
Persönliche Erklärungen 
(1) Zu persönlichen Erklärungen erteilt der Präsi
dent auf Verlangen vor der Abstimmung das Wort. 
(2) Persönliche Erklärungen dürfen nur die Zurück
weisung eines persönlichen Angriffs oder die Berich
tigung einer unrichtigen Wiedergabe von Ausfüh
rungen zum Gegenstand haben. 
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(3) Wird die Beratung durch Vertagung unterbro
chen, so erteilt der Präsident das Wort zu einer per
sönlichen Erklärung nach dem Vertagungs beschluß. 

§ 89 
Sachliche Richtigstellung 
Zu einer sachlichen Richtigstellung erteilt der Präsi
dent vor der Abstimmung oder vor Schluß der Sit
zung außerhalb der Tagesordnung das Wort. 
§ 90 
Verweisung zur Sache 
Ein Redner, der vom Verhandlungsgegenstand ab
weicht, wird vom Präsidenten zur Sache verwiesen. 

§ 91 
Ordnungsruf, Wortentziehung 
(I) Verletzt ein Abgeordneter die Ordnung, so erteilt 
ihm der Präsident unter Nennung des Namens einen 
Ordnungsruf. 
(2) Bei gröblicher Verletzung der Ordnung kann der 
Präsident einem Redner das Wort entziehen. 
(3) Ist ein Redner während einer Rede dreimal zur 
Sache verwiesen oder zur Ordnung gerufen und 
beim zweiten Male durch den Präsidenten auf die 
Folgen einer dritten Verweisung zur Sache oder ei
nes dritten Ordnungsrufs hingewiesen worden, so 
muß ihm der Präsident das Wort entziehen. 
(4) Nach der Wortentziehung wird dem Redner das 
Wort vor Erledigung des zur Beratung stehenden 
Gegenstandes nicht mehr erteilt. 

§ 92 
Ausschluß von der Sitzung 
(I) Der Präsident kann einen Abgeordneten von der 
Sitzung ausschließen, wenn eine Ordnungsmaßnah
me nach § 91 wegen der Schwere der Ordnungsver
letzung nicht ausreicht. Der Präsident fordert den 
Abgeordneten auf, den Sitzungssaal unverzüglich zu 
verlassen. Leistet der Abgeordnete dieser Aufforde
rung nicht Folge, so wird die Sitzung unterbrochen. 
Der Abgeordnete ist damit ohne weiteres für die 
nächsten drei Sitzungstage von der Sitzung ausge
schlossen; der Präsident stellt dies bei Wiedereintritt 
in die Sitzung fest. 
(2) In besonders schweren Fällen kann der Präsi
dent im Einvernehmen mit dem Präsidium feststel
len, daß der Ausschluß für mehrere Sitzungstage, 
höchstens jedoch für zehn Sitzungstage wirksam ist. 
Dasselbe gilt beim erneuten Ausschluß eines Abge
ordneten, der sich innerhalb derselben Wahlperiode 
des Landtags bereits einmal den Ausschluß von der 
Sitzung zugezogen hat. Der Präsident gibt vor dem 
Ende der Sitzung bekannt, für wie viele Sitzungstage 
der Abgeordnete ausgeschlossen ist. 
(3) Ein ausgeschlossener Abgeordneter darf vor Ab
lauf des Sitzungstages, für welchen der Ausschluß 
gilt, auch an keiner Ausschußsitzung teilnehmen. Bei 
einem Ausschluß für mehrere Sitzungstage ist der 
Ablauf des letzten Sitzungstages maßgebend. 

(4) Während des in Absatz 3 bezeichneten Zeit
raums hat der Abgeordnete keinen Anspruch auf Sit
zungstagegeld. 
§ 93 
Einspruch gegen Ordnungsrnaßnahmen 
(I) Gegen den Ordnungsruf, die Wortentziehung 
und den Ausschluß von der Sitzung kann der Abge
ordnete bis zum Beginn der nächsten Sitzung beim 
Präsidenten schriftlich Einspruch einlegen. Über den 
Einspruch entscheidet der Landtag in dieser Sitzung 
ohne Beratung. Der Einspruch hat keine aufschie
bende Wirkung. 
(2) Ordnungsrnaßnahmen sowie der Anlaß hierzu 
werden nicht besprochen. 
§ 94 
Unterbrechung der Sitzung 
Bei grober oder anhaltender Störung kann der Präsi
dent die Sitzung unterbrechen oder aufheben. Kann 
sich der Präsident kein Gehör verschaffen, so verläßt 
er den Präsidentenstuhl; die Sitzung ist dadurch auf 
eine halbe Stunde unterbrochen. 
§ 95 
Weitere Ordnungsrnaßnahmen 
(I) Sitzungsteilnehmer, die nicht Mitglieder des 
Landtags sind, und Zuhörer unterstehen der Ord
nungsgewalt des Präsidenten. 
(2) Den Zuhörern sind Zeichen des Beifalls und der 
Mißbilligung sowie sonstige laute Äußerungen un
tersagt. Zuhörer, die hiergegen verstoße? oder die 
Ordnung in anderer Weise verletzen, können auf 
Anordnung des Präsidenten entfernt werden. Bei 
störender Unruhe kann der Präsident den Zuhörer
raum räumen lassen. 

XIV. Abstimmung 

§96 
Fragestellung 
(I) Nach Schluß der Beratung stellt der Präsident 
die Fragen, über die der Landtag zu entscheiden hat. 
Sie werden so gefaßt, daß sie mit "Ja" oder mit 
"Nein" beantwortet werden können. Über Fassung 
und Reihenfolge der gestellten Fragen kann zur Ge
schäftsordnung das Wort verlangt werden. Wird den 
Vorschlägen des Präsidenten widersprochen, so ent
scheidet der Landtag. 
(2) Über mehrere Teile eines Antrags kann getrennt 
abgestimmt werden. Die Entscheidung trifft der 
Landtag. 
(3) Widerspricht ein Antragsteller der getrennten 
Abstimmung über einen Antrag, so muß über diesen 
im ganzen abgestimmt werden. 
(4) Über Anträge, die von Abgeordneten während 
der Beratung gestellt werden, kann erst abgestimmt 
werden, wenn sie vervielfältigt den Abgeordneten 
vorliegen. 
(5) Bei der Abstimmung über Beschlußempfehlun
gen der Ausschüsse, die in Sammeldrucksachen zu-
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sammengeführt werden, stellt der Präsident die Zu
stimmung entsprechend dem Abstimmungsverhalten 
im Ausschuß fest, sofern kein anderes Abstim
mungsverhalten angekündigt oder keine EinzeIab
stimmung begehrt wird. 

§97 
Abstimmungsregeln 
(I) Abgestimmt wird in der Regel durch Erheben 
von den Sitzen oder durch Handzeichen. Ist der Prä
sident oder ein Schriftführer über das Ergebnis der 
Abstimmung im Zweifel, wird die Abstimmung wie
derholt. Ergibt auch diese Abstimmung keine Klar
heit, wird das Ergebnis durch Namensaufruf festge
stellt. 
(2) Stimmengleichheit verneint die Frage. 
(3) Stimmenthaltungen werden mitgezählt bei Fest
stellung der Beschlußfähigkeit, nicht aber bei Be
rechnung der Mehrheit. 
(4) Vom Beginn der Aufforderung zur Abstimmung 
bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses wird ein Antrag 
nicht mehr zugelassen und das Wort nicht erteilt. 
(5) Über Anträge zur Geschäftsordnung wird vor 
Anträgen zur Sache, über den Geschäftsordnungsan
trag, welcher der Weiterbehandlung des Gegenstan
des am meisten widerspricht, vor anderen Geschäfts
ordnungsanträgen und über einen Schlußantrag vor 
einem Antrag auf Vertagung abgestimmt. 
(6) Bei mehreren Anträgen wird über den Antrag, 
der von der Vorlage, dem Ausschußantrag, einem 
sonstigen Antrag zur Sache oder von dem Ansuchen 
einer Eingabe am weitesten abweicht, bei Zahlenun
terschieden über die höhere Zahl, zuerst abgestimmt. 
(7) Ein Änderungsantrag zu einem Änderungsan
trag ist zulässig, soweit er im einzelnen eine Verän
derung von dessen Wortlaut anstrebt und nicht le
diglich das Begehren eines im gleichen Sachzusam
menhang bereits gestellten Antrags wiederholt. 

§97a 
Wahlen 
(1) Bei Wahlen findet geheime Abstimmung statt. 
Zur Abgabe der Stimmzettel werden die Abgeordne
ten mit Namen aufgerufen. Der Landtag bestimmt, 
welche besonderen Vorkehrungen zur Gewährlei
stung der geheimen Durchführung der Wahl zu tref
fen sind. 
(2) Wenn kein Abgeordneter widerspricht, kann 
durch Handzeichen abgestimmt werden. Dies gilt 
nicht bei Wahlen, für welche in der Verfassung, 
durch Gesetz oder in dieser Geschäftsordnung gehei
me Abstimmung vorgeschrieben ist. Eine namentli
che Abstimmung ist nicht zulässig. 
(3) Die Mitglieder des Staatsgerichtshofs, der Präsi
dent des Staatsgerichtshofs und sein ständiger Stell
vertreter werden ohne Aussprache in geheimer Ab
stimmung gewählt. Entsprechendes gilt für die Ertei
lung der Zustimmung zur Ernennung des Präsiden-

ten und des Vizepräsidenten des Rechnungshofs so
wie des Landesbeauftragten für den Datenschutz. 

§ 98 
Bestimmung von Behördensitzen 
(I) Ist in einem Gesetzentwurf über den Sitz einer 
Landesbehörde zu entscheiden, so erfolgt die Aus
wahl, wenn mehr als zwei Vorschläge für den Sitz 
der Behörde gemacht werden, erstmals und einmalig 
in der Dritten Beratung nach beendeter Einzelab
stimmung, aber vor der Schlußabstimmung über das 
Gesetz. 
(2) Der Landtag wählt mit Namenstimmzetteln, auf 
die der jeweils gewünschte Ort zu schreiben ist. Ge
wählt ist der Ort, der die Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhält. Ergibt sich keine solche 
Mehrheit, dann werden in einem zweiten Wahlgang 
die bei den Orte zur Wahl gestellt, die im ersten 
Wahlgang die höchste Stimmenzahl erhalten haben. 
Gewählt ist dann der Ort, auf den sich durch Abgabe 
von Namenstimmzet~eln die größte Zahl der abgege
benen gültigen Stimmen vereinigt. Bei Stimmen
gleichheit entscheidet das vom Präsidenten zu zie
hende Los. 
(3) Die Bestimmungen des Absatzes 2 sind entspre
chend anzuwenden, wenn die Auswahl des Sitzes ei
ner Landesbehörde bei der Beratung eines Antrags, 
der keinen Gesetzentwurf enthält, vorgenommen 
wird. 

§ 99 
Namentliche Abstimmung 
(I) Eine namentliche Abstimmung findet statt, wenn 
ein entsprechender Antrag durch fünf Abgeordnete 
unterstützt wird. 
(2) Über Verfassungsänderungen muß in der 
Schlußabstimmung namentlich abgestimmt werden. 
(3) Eine namentliche Abstimmung ist nicht zulässig 
a) bei Festsetzung von Zeit und Tagesordnung der 

Sitzung, 
b) bei Anträgen auf Vertagung der Sitzung oder der 

Beratung eines Gegenstandes oder auf Abkür
zung der Fristen oder auf getrennte Abstimmung, 

c) bei Anträgen auf Festsetzung der MitgIiederzahl 
eines Ausschusses, 

d) bei Anträgen auf Überweisung an einen Aus
schuß, 

e) bei der Entscheidung über Einsprüche gegen 
Ordnungsrnaßnahmen. 

(4) Bei der namentlichen Abstimmung werden die 
Abgeordneten einzeln aufgerufen. Bei jeder Abstim
mung wird nach Buchstabenfolge abgewechselt. 
(5) Beim Aufruf ihrer Namen antworten. die Abge
ordneten mit "Ja" oder "Nein" oder "Stimmenthal
tung". Ergeben sich Zweifel, ob und wie ein Abge
ordneter abgestimmt hat, so wird er vom Präsidenten 
unter Namensnennung gefragt. Erfolgt keine Ant
wort, so stellt der Präsident fest, daß sich der Abge
ordnete an der Abstimmung nicht beteiligt. Irrtüm-
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lieh abgegebene Stimmen können bis zum Schluß 
der Abstimmung berichtigt werden. 
(6) Das Ergebnis der Abstimmung wird durch die 
Schriftführer festgestellt und vom Präsidenten ver
kündet. 
(7) Wird die Richtigkeit von einem Abgeordneten 
bezweifelt, so erfolgt sofort eine Nachprüfung durch 
die Schriftführer und den Präsidenten. 
(8) Nach Schluß der Sitzung, in der die Abstim
mung vorgenommen wurde, kann das Ergebnis nicht 
mehr angefochten werden. 
§ 100 
Erklärungen zur Abstimmung 
(I) Jeder Abgeordnete ist berechtigt, nach Bekannt
gabe des Ergebnisses einer Abstimmung seine Ab
stimmung kurz zu begründen. Dies gilt nicht, wenn 
ohne Aussprache abzustimmen ist. 
(2) Erklärungen einer Fraktion zur Abstimmung 
sind zulässig. 
(3) Erklärungen zur Abstimmung dürfen die Dauer 
von fünf Minuten nicht überschreiten. 

XV. Sitzungsberichte und Drucksachen 
§ 101 
Sitzungsbericht 
Über jede Sitzung wird ein wörtlicher Sitzungsbe
richt gefertigt. 
§ 102 
Überprüfung der Niederschrift 
(1) Jeder Redner erhält eine Niederschrift seiner 
Ausführungen zur Prüfung auf ihre Richtigkeit. Gibt 
er die Niederschrift nicht innerhalb der vom Präsi
denten festgesetzten Frist zurück, so gilt sie als ge
nehmigt. 
(2) Berichtigungen dürfen den Sinn einer Rede 
nicht ändern. Über Korrekturen, die mit dieser Be
stimmung nicht im Einklang stehen, wird der Präsi
dent von der Landtagsverwaltung unterrichtet. Er 
bespricht sich mit dem Abgeordneten und entschei
det, wenn die Besprechung zu keiner Verständigung 
führt, darüber, in welcher Fassung die Niederschrift 
in den Sitzungsbericht aufzunehmen ist. 
(3) Ausführungen eines Abgeordneten, dem das 
Wort nicht erteilt wurde, werden in den Sitzungsbe
richt nicht aufgenommen. Ein Abgeordneter kann 
eine Rede, für welche ihm das Wort hätte erteilt wer
den können, mit Zustimmung des Präsidenten zur 
Aufnahme in den Sitzungsbericht übergeben, wenn 
der Verzicht auf Worterteilung der sachgemäßen Er
ledigung der Tagesordnung dient. Die Erklärung 
muß dem Präsidenten vor Schluß der Sitzung 
schriftlich übergeben werden. Sie wird im Sitzungs
bericht am Ende der Niederschrift über den Tages
ordnungspunkt abgedruckt und als Erklärung zu 
Protokoll kenntlich gemacht. 

(4) Niederschriften dürfen vor Anerkennung ihrer 
Richtigkeit ohne Zustimmung des Redners nur dem 
Präsidenten zur Einsicht überlassen werden. 
§ 103 
Drucklegung 
(1) Die Vorlagen, Anträge und Sitzungsberichte 
werden gedruckt. 
(2) Fand eine nichtöffentliche Sitzung statt, so be
darf es zur Drucklegung und Veröffentlichung des 
Sitzungsberichts der Zustimmung einer Zweidrittel
mehrheit. 

XVI. Geschiiftsordnungsfragen 

§ 104 
Auslegung der Geschäftsordnung 
(1) Die Auslegung der Geschäftsordnung im Einzel
fall obliegt dem Präsidenten. 
(2) Eine grundsätzliche, über den Einzelfall hinaus
gehende Auslegung der Geschäftsordnung kann der 
Landtag nur auf Grund eines von mindestens fünf 
Abgeordneten eingebrachten und vom zuständigen 
Ausschuß geprüften Antrags beschließen. 
§ 105 
Abweichungen von der Geschäftsordnung 
(1) Einzelne Abweichungen von der Geschäftsord
nung kann der Landtag mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Abstimmenden beschließen. 
(2) Auf Verlangen von fünf Abgeordneten geht der 
Beschlußfassung eine Prüfung durch den zuständi
gen Ausschuß voraus. 
§ 106 
Rechte des für die Geschäftsordnung zuständigen 
Ausschusses 
Der für die Geschäftsordnung zuständige Ausschuß 
kann Fragen, die sich auf die Geschäftsführung des 
Landtags und seiner Ausschüsse beziehen, erörtern 
und dem Landtag oder dem Präsidenten darüber 
Vorschläge machen. 
§ 107 
Änderungen der Geschäftsordnung 
Eine Änderung der Geschäftsordnung kann der 
Landtag nur auf Grund einer von fünf Abgeordne
ten eingebrachten und von dem für die Geschäfts
ordnung zuständigen Ausschuß geprüften Vorlage 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesen
den Abgeordneten beschließen. 

XVII. Schlußbestimmung 
§ 108 
Inkrafttreten I) 
Diese Geschäftsordnung tritt am 21. Oktober 1965 in 
Kraft. 

') Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Geschäftsordnung 
in der damals gültigen Fassung. 
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Anlage I 
Regeln über die Orrenlegung der beruflichen Verhält
nisse der Abgeordneten 

1. Die Abgeordneten haben zur Aufnahme in das 
Handbuch des Landtags anzugeben: 
1. Die gegenwärtig ausgeübten Berufe, und zwar 

a) unselbständige Tätigkeit unter Angabe des Ar
beitgebers (mit Branche), der eigenen Funk
tion bzw. dienstlichen Stellung, 

b) selbständige Gewerbetreibende: Art des Ge
werbes unter Angabe der Firma, 

c) freie Berufe, sonstige selbständige Berufe: An
gabe des Berufszweiges, 

d) Angabe des Schwerpunktes der beruflichen 
Tätigkeit bei mehreren ausgeübten Berufen. 

Anzugeben sind auch Berufe, deren Ausübung im 
Hinblick auf die Mandatsübernahme ruht. 

2. Vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten als Mit
glied eines Vorstandes, Aufsichtsrats, Verwal
tungsrats, sonstigen Organs oder Beirats einer Ge
sellschaft, Genossenschaft oder eines in einer an
deren Rechtsform betriebenen Unternehmens. 

3. Vergütete und ehrenamtliche Funktionen in Be
rufsverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, sonsti
gen Interessenverbänden oder ähnlichen Organi
sationen auf Landes- oder Bundesebene. 

II. Die Abgeordneten haben dem Präsidenten anzu
zeigen: 
l. Entgeltliche Tätigkeiten der Beratung, Vertretung 

fremder Interessen, Erstattung von Gutachten, 
publizistische und Vortragstätigkeit, soweit diese 
Tätigkeiten nicht im Rahmen des ausgeübten Be
rufes liegen. Tätigkeiten der Erstattung von Gut
achten, publizistische und Vortragstätigkeit sind 
nur anzuzeigen, wenn die Einnahmen hieraus die 
vom Präsidium auf Vorschlag des Präsidenten 
festgelegten Höchstbeträge übersteigen. I) 

2. Zuwendungen, die ihnen als Kandidat für eine 
Landtagswahl oder als Mitglied des Landtags für 
ihre Tätigkeit zur Verfügung gestellt werden, so
weit diese Zuwendungen von einem Spender in
nerhalb eines Jahres die Höchstbeträge, die jähr
lich vom Präsidium auf Vorschlag des Präsiden
ten festgelegt werden, Übersteigen.2) 

Die Abgeordneten haben über alle Zuwendungen 
zu den vorgenannten Zwecken gesondert Rech
nung zu führen. 
Die Annahme von Entgelten oder Gegenleistun
gen für ein bestimmtes Verhalten als Abgeordne
ter ist unzulässig. 

III. Wirkt ein Abgeordneter in einem Ausschuß an 
der Beratung oder Abstimmung über einen Gegen-

I) 1000 DM im Einzelfall und 10000 DM jährlich. 
') 3000 DM je Spender pro Jahr. 

stand mit, an weIchem er selbst oder ein anderer, für 
den er gegen Entgelt tätig ist, ein unmittelbares wirt
schaftliches Interesse hat, so hat er diese Interessen
verknüpfung zuvor im Ausschuß offenzulegen, so
weit sie sich nicht aus den Angaben im Handbuch 
ergibt. 
IV. Hinweise auf die Mitgliedschaft im Landtag in 
beruflichen oder geschäftlichen Angelegenheiten 
sind zu unterlassen. 
V. In Zweifelsfragen ist der Abgeordnete verpflich
tet, durch Rückfragen beim Präsidenten sich über 
die Auslegung der Bestimmungen zu vergewissern. 
VI. Wird der Vorwurf erhoben, daß ein Abgeordne
ter gegen diese Offenlegungsregeln verstoßen hat, so 
hat der Präsident gemeinsam mit den stellvertreten
den Präsidenten den Sachverhalt aufzuklären und 
den betroffenen Abgeordneten anzuhören. Der Ab
geordnete kann selbst die Aufklärung eines gegen 
ihn erhobenen Vorwurfs verlangen; das Verlangen 
muß ausreichend begründet sein. Ergeben sich An
haltspunkte für einen Verstoß, so hat der Präsident 
der Fraktion, der der betreffende Abgeordnete ange
hört, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Das 
von den Präsidenten festgestellte Ergebnis der Über
prüfung wird den Fraktionen mitgeteilt. 

Anlage 2 

RichtUnien (ör die Fragestunde 

1. Jeder Abgeordnete ist berechtigt, kurze mündli
che Anfragen an die Regierung zu richten. Die 
Anfragen sind dem Präsidenten schriftlich ein
zureichen. 

2. Ein Abgeordneter darf zu einer Fragestunde 
nicht mehr als zwei Mündliche Anfragen einrei
chen. 

3. Die Fragestunde darf 60 Minuten nicht über
schreiten. 

4. Zulässig sind Einzelfragen über Angelegenhei
ten, für die die Landesregierung unmittelbar 
oder mittelbar verantwortlich ist, sofern sie nicht 
schon Gegenstand der Beratungen im Landtag 
sind. 

5. Die Anfragen dürfen nicht mehr als zwei kon
krete Fragen enthalten, müssen kurz gefaßt sein 
und eine kurze Beantwortung ermöglichen. 

6. Anfragen, die den Nummern I bis 5 nicht ent
sprechen, gibt der Präsident zurück. 

7. Die Anfragen müssen spätestens am dritten Ar
beitstag vor dem Tag, an dem die Fragestunde 
stattfindet, bis 12 Uhr beim Präsidenten einge
reicht werden. 

8. Anfragen, die in der Fragestunde nicht mehr be
antwortet werden können, werden von der Lan
desregierung schriftlich beantwortet. 
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9. Jeder Abgeordnete kann bei Einreichung seiner 
Anfragen erklären, daß er mit schriftlicher Be
antwortung einverstanden ist. 
Zusatzfragen zu schriftlichen Antworten sind 
nicht zulässig. Es bleibt dem Abgeordneten 
überlassen, diese Fragen als selbständige Anfra
gen zur nächsten Fragestunde einzubringen. 

10. Der Fragesteller ist berechtigt, wenn die Anfrage 
mündlich beantwortet wird, bis zu zwei Zusatz
fragen zu stellen. Bei den Zusatzfragen darf es 
sich nur um eine einzelne, nicht unterteilte Frage 
handeln. 
Zusatzfragen dürfen keine Feststellungen oder 
Wertungen enthalten. 

11. Der Präsident kann weitere Zusatzfragen durch 
andere Mitglieder des Hauses zulassen; Ziffer 10 
gilt entsprechend. Die ordnungsgemäße Abwick
lung der Fragestunde darf dadurch nicht gefähr
detwerden. 

12. Zusatzfragen müssen in einem unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Hauptfrage stehen. 

13. Anfragen, bei denen sich der Fragesteller mit 
schriftlicher Beantwortung einverstanden erklärt 
hat. werden in den Sitzungsbericht zusammen 
mit der schriftlich erteilten Antwort aufgenom
men. Die Anfragen und die schriftlich erteilten 
Antworten erscheinen in dem Sitzungsbericht an 
der S~elle, an der sie erscheinen würden, wenn 
die Anfrage mündlich beantwortet wäre. 
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